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WICHTIGE TELEFON-NUMMERN UND ADRESSEN

Öffnungszeiten:
Hier finden Sie die regulären Öffnungszeiten der Gemeinde-
verwaltung Willstätt, der Ortsverwaltungen, der Mediathek 
sowie die Sprechstunden der Ortsvorsteher. Abweichende 
Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte den öffentlichen  
Bekanntmachungen im Innenteil. 
  
Gemeindeverwaltung, Am Mühlplatz 1, Willstätt 
Tel. 07852 43-0, Fax 43-391 
E-Mail: gemeinde@willstaett.de, www.willstaett.de 
 
BürgerBüro (buergerbuero@willstaett.de) und Verwaltung:
Montag + Dienstag  08:00 – 12:00 Uhr 
     14:00 – 16:00 Uhr 
Mittwoch   08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag   08:00 – 12:00 Uhr 
     14:30 – 18:30 Uhr 
Freitag   08:00 – 12:00 Uhr 

Um Wartezeiten im Bürgerbüro zu vermeiden kön-
nen Sie in nur wenigen Schritten über unsere Home-
page www.willstaett.de komfortabel einen Termin 
online vereinbaren.

  
Ortsverwaltung Willstätt, Hauptstraße 59 a,  
Tel: 07852 935751 oder 935972, Fax 935772 
E-Mail: ov-willstaett@willstaett.de  
Sprechstunde Ortsvorsteherin Gabriele Ganz: 
Montag    10:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag  17:30 – 18:30 Uhr 
Termine ansonsten nach Vereinbarung: 
gabriele.ganz@willstaett.de, 07852 98741 
 
Ortsverwaltung Sand, Rathausplatz 4,  
Tel: 07852 7447, Fax 933813 
E-Mail: ov-sand@willstaett.de  
Dienstag  15:00 – 17:00 Uhr 
Freitag  08:00 – 12:00 Uhr 
Sprechstunde Ortsvorsteherin Ilse Türkl: 
Dienstag  14:00 – 16:30 Uhr 
Donnerstag  09:00 – 11:30 Uhr 
Termine ansonsten nach Vereinbarung: 
ilse.tuerkel@willstaett.de, 07852 2000 
 
Ortsverwaltung Hesselhurst, Ortenaustr. 55,  
Tel. 07852 2339 oder 937832, Fax 937834 
E-Mail: ov-hesselhurst@willstaett.de  
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag  16:00 – 18:00 Uhr 
Sprechstunde Ortsvorsteher Volker Mehne: 
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  16:00 – 18:00 Uhr 
Termine ansonsten nach Vereinbarung: 
volker.mehne@willstaett.de, 07852 1042 
 
Ortsverwaltung Eckartsweier, Kehler Str. 26, 
Tel. 07854 7111, Fax 985261 
E-Mail: ov-eckartsweier@willstaett.de  
Montag  14:00 – 17:00 Uhr 
Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr 
Sprechstunde Ortsvorsteherin Amalia Lindt-Herrmann: 
Donnerstag    09:00 – 12:00 Uhr
Termine ansonsten nach Vereinbarung: 
amalia.lindt-herrmann@willstaett.de, 0176 31144666 

Ortsverwaltung Legelshurst, Schierengstr. 2,
Tel. 07852 2244, Fax 6093 
E-Mail: ov-legelshurst@willstaett.de  
Montag   14:00 – 17:00 Uhr  
Dienstag + Donnerstag + Freitag 08:00 – 12:00 Uhr  
Sprechstunde Ortsvorsteher Peter Scheffel: 
Montag   15:30 – 17:00 Uhr  
Termine ansonsten nach Vereinbarung: 
peter.scheffel@willstaett.de, 07852 7463 
  
Mediathek Willstätt 
Hornisgrindestraße 2, Tel. 07852 9143-40
mediathek@willstaett.de, www.willstaett.de/mediathek

Öffnungszeiten: 
Dienstag       10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch   10:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag   14:00 – 18:00 Uhr
Freitag   12:00 – 16:00 Uhr
1. Samstag im Monat  10:00 – 13:00 Uhr 

Notruf-Nummern
• Polizei 110 
Diese bundeseinheitliche Notrufnummer bringt Sie direkt zur 
zuständigen Polizeidienststelle.

• Feuerwehr und Rettungsdienst 112 
Diese Nummer führt Sie direkt zur Integrierten Leitstelle Ortenau.

• Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Hier rufen Sie an, wenn es Ihnen nicht gut geht, sie aber nicht akut 
erkrankt sind, und Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. (z.B. am 
Wochenende oder nachts) 
Weitere Infos und Einsatzzeiten im Internet unter
www.116117info.de.

• Giftnotruf Freiburg 0761 19240 
Die Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg ist ein kostenfreier 
24h Notfall- und Informations-Service für jeden der Informationen 
im Zusammenhang mit Vergiftungen und Drogen benötigt.

• Tierärztlicher Notfalldienst    
Der tierärztliche Notdienst ist beim Haustierarzt zu erfragen.

• Fleischbeschau 07805 911184
Schlachttier- und Fleischbeschau und Trichinenschau in der 
Gesamtgemeinde Willstätt: Tierarzt Dr. med. vet, Albert Granacher, 
Hitzgutstraße 14 d, 77767 Appenweier 

• Zahnärztlicher Notfalldienst  0761 120 120 00

Strom (Überlandwerk Mittelbaden 24h-Störungsdienst) 07821 280-0
Gas 0800 2767767
Trinkwasser 07852 2710
Bauhof Willstätt 07852 5034
Kanalisation/Abwasser  07852 1265
Unitymedia (Störungsfall) 0221 46619100
TelefonSeelsorge Ortenau 0800 1110111
 0800 1110222

Zuständig für die Gemeinde Willstätt:
Polizeiposten Appenweier

Ortenauer Str. 40, 77767 Appenweier
Tel. 07805 91570, Fax: 915719

E-Mail: appenweier.pw@polizei.bwl.de 
Dienstzeiten: Montag – Freitag    06:30 – 19:30 Uhr
In den übrigen Zeiten wenden Sie sich bitte an den 

Streifendienst des Polizeireviers Kehl: Tel. 07851 893-0.
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Notdienst der Apotheken

Freitag, 27.01.2023, 08:30 – 08:30 Uhr
• Iris-Apotheke Kehl, Kehler Str. 1, 77694 Kehl, Rhein
• Weingarten-Apotheke beim Kulturforum, Moltkestr. 50, 

77654 Offenburg
 
Samstag, 28.01.2023, 08:30 – 08:30 Uhr
• Ortenau-Apotheke Appenweier, Ortenauer Str. 33,  

77767 Appenweier
• Hirsch-Apotheke Offenburg, Fischmarkt 3,   

77652 Offenburg
 
  
Sonntag, 29.01.2023, 08:30 – 08:30 Uhr 
• Rosen-Apotheke Bodersweier, Querbacher Str. 3,  

77694 Kehl, Rhein
• Einhorn-Apotheke Caunes, Hauptstr. 88, 77652 Offenburg
 
Montag, 30.01.2023, 08:30 – 08:30 Uhr
• Paracelsus-Apotheke Appenweier, Hindenburgplatz 1, 

77767 Appenweier
• Apotheke Haaß Ortenberger Straße, Ortenberger Str. 13, 

77654 Offenburg
 
Dienstag, 31.01.2023, 08:30 – 08:30 Uhr
• Storchen-Apotheke Kehl-Sundheim, Am Storchennest 16, 

77694 Kehl, Rhein
• Delphinen-Apotheke Oberkirch, Hauptstr. 22,   

77704 Oberkirch
 
Mittwoch, 01.02.2023, 08:30 – 08:30 Uhr
• St. Martin Apotheke Urloffen, Hauptstr. 63,   

77767 Appenweier
• Delta-Apotheke Schillerplatz, Zeller Str. 31,   

77654 Offenburg
 
Donnerstag, 02.02.2023, 08:30 – 08:30 Uhr
• Marien-Apotheke Schutterwald, Hauptstr. 73,   

77746 Schutterwald
• Marien-Apotheke Oberkirch, Hauptstr. 52, 77704 Oberkirch
 
Freitag, 03.02.2023, 08:30 – 08:30 Uhr
• Löwen-Apotheke Oststadt, Wilhelmstr. 9, 77654 Offenburg
• Apotheke am Marktplatz Oberkirch, Am Marktplatz 8, 

77704 Oberkirch
 

Servicenummer für Apotheken-Notdienst
Patienten, die eine Notdienst- oder Nachtapotheke suchen, 
können sich über die Telefonnummer 0800 0022833 eine 
diensthabende Apotheke in ihrer Nähe benennen lassen. Der 
kostenlose Service der Bundesvereinigung Deutscher Apo-
thekenverbände will die bereits seit Herbst 2008 bundesweit 
einheitliche Mobilfunknummer 22833 (ohne Vorwahl, für maxi-
mal 69 Cent pro Minute), oder SMS mit „apo“ an diese Num-
mer, ergänzen. Letzteres kostet 69 Cent pro SMS. Mobile 
Web-User können unter www.22833.mobi zur dienstbereiten 
Notdienst-Apotheke gelangen. Solche Apotheken-Adressen 
gibt es auch unter www.aponet.de. 
 

AMtLICHE
BEKANNtMACHUNGEN

Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für öffentliche Leistungen (Verwaltungs- 

gebührensatzung) der Gemeinde Willstätt 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2 und 11 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Willstätt am 
18. Januar 2023 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Gebührenpflicht 
Die Gemeinde Willstätt erhebt für öffentliche Leistungen, die 
sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, 
Gebühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), so-
weit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes be-
stimmen. Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwal-
tungsgebühren in besonderen Gebührensatzungen der 
Gemeinde.    

§ 2 Gebührenfreiheit
1.  Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffent-

liche Leistungen, die folgende Angelegenheiten betreffen:
 a) Gnadensache,
 b)  das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Be-

schäftigten des öffentlichen Dienstes,
 c)  die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht 

oder die bestehende oder frühere an Stelle der ge-
setzlichen Dienstpflichten geleistete Tätigkeiten,

 d)  Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
dienen, mit Ausnahme von Prüfungen zur Notenverbes-
serung

 e)  Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere münd-
liche und einfache Auskünfte, soweit bei schriftlichen 
Auskünften nicht durch diese Satzung etwas anderes 
bestimmt ist,

 f) die behördliche Informationsgewinnung,
 g)  Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwie-

gend nach den Vorschriften der Abgabenordnung 
durchzuführen sind, mit Ausnahme der Entscheidung 
über Rechtsbehelfe.

2.  Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, befreit:

 a) das Land Baden- Württemberg
 b)  die landesunmittelbaren juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts, die nach den Haushaltsplänen des 
Landes für Rechnung des Landes verwaltet werden,

 c)  die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und 
Zweckverbände sowie Verbände der Regionalplanung 
in Baden- Württemberg.

  Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genann-
ten berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten auf-
zuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen.

3.  Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestän-
de bleiben unberührt.

 
§ 3 Gebührenschuldner

1.  Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist 
derjenige verpflichtet,

 a) dem die öffentlichen Leistungen zuzurechnen ist,
 b)  der die Gebühren- und Auslagenschuld der Gemeinde 

gegenüber durch schriftliche Erklärungen übernommen 
hat,

Freitag, 27. Januar 2023
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 c)  der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines ande-
ren kraft Gesetzes haftet.

2.  Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.

 
§ 4 Gebührenhöhe

1. Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem 
dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das 
Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für öf-
fentliche Leistungen, für die im Gebührenverzeichnis we-
der eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfrei-
heit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 10,00 Euro bis 
3.200,00 Euro zu erheben.

2. Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebührenrah-
mens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe nach dem Ver-
waltungsaufwand sowie nach der wirtschaftlichen oder 
sonstigen Bedeutung für den Gebührenschuldner zum 
Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung.

3. Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegen-
standes zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur Zeit der 
Beendigung der Leistung maßgebend. Der Gebühren-
schuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes 
nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender 
Führung des Nachweises hat die Behörde den Wert auf 
Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann 
sich hierbei Sachverständiger bedienen.

4. Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung 
abgelehnt, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
einem Zehntel bis zum vollen Betrag der Gebühr, mindes-
ten 5,00 Euro, erhoben. Wird der Antrag ausschließlich 
wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr er-
hoben. Eine Gebühr kann in Fällen nach Satz 1 nicht erho-
ben werden, wenn die Erbringung der öffentlichen Leistun-
gen nach Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen 
sollte.

5. Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung, 
mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Er-
bringung der öffentlichen Leistung zurückgenommen oder 
unterbleibt die öffentliche Leistung aus sonstigen, vom 
Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je nach dem 
Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Hälfte der vollen 
Gebühr erhoben. Die Mindestgebühr beträgt 5,00 Euro. 
Eine Gebühr kann in Fällen nach Satz 1 nicht erhoben wer-
den, wenn die Erbringung der öffentlichen Leistungen 
nach Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen sollte.

 
§ 5 Entstehung der Gebühr

1. Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öf-
fentlichen Leistung.

2. Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 5 dieser 
Satzung entsteht die Gebührenschuld mit der Zurücknah-
me, in den anderen Fällen des § 4 Abs. 4 Satz 1 dieser 
Satzung mit der Beendigung der öffentlichen Leistung.

 
§ 6 Fälligkeit, Zahlung

1. Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder 
mündlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der Bekannt-
gabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig.

2. Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag 
erbracht wird, kann von der Zahlung eines Vorschusses 
oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der 
voraussichtlichen entstehenden Gebühren und Auslagen 
abhängig gemacht werden. Dem Antragsteller ist eine an-
gemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses oder zur 
Leistung der Sicherheit zu setzten. Die Gemeinde Willstätt 
kann den Antrag als zurückgenommen behandeln, wenn 

die Frist nicht eingehalten wird und der Antragssteller bei 
der Anforderung des Vorschusses oder der Sicherheitslei-
stung hierauf hingewiesen worden ist.

3. Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Ur-
kunden, die aus Anlass der öffentlichen Leistung einge-
richtet worden sind, können bis zur Bezahlung der festge-
setzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden.

 
§ 7Auslagen

1.  In der Verwaltungsgebühr sind die der Gemeinde Willstätt 
erwachsenen Auslagen inbegriffen. Übersteigen die Aus-
lagen das übliche Maß erheblich, werden sie gesondert in 
der tatsächlichen entstandenen Höhe festgesetzt. Dies 
gilt auch dann, wenn für eine öffentliche Leistung keine 
Gebühr erhoben wird.

2. Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere:
 a) Gebühren für Telekommunikation
 b) Reisekosten
 c) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen
 d)  Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie 

sonstige Kosten der Beweiserhebung
 e)  Vergütungen an andere juristische oder natürliche Per-

sonen für Leistungen und Lieferungen
 f)  Kosten der Beförderung und Verwahrungen von Per-

sonen und Sachen.
3.  Auf die Erstattungen von Auslagen sind die für Verwal-

tungsgebühren geltenden Vorschriften entsprechend an-
zuwenden. Der Anspruch auf Erstattungen der Auslagen 
entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrags.

 
§ 8 Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten 
Abgaben zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu 
den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der 
im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

§ 9 Schlussvorschriften
1. Die Satzung tritt am 01.02.2023 in Kraft.
2. Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebührenordnung 

vom 16.06.1992 und alle sonstigen dieser Satzung ent-
sprechenden oder widersprechenden Vorschriften außer 
Kraft.

 
Willstätt, 18.01.2023 
Christian Huber 
Bürgermeister 
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahren Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat zung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu be zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind. 
Vorstehende Satzung wurde nach der Satzung über die Form 
der öffentlichen Bekanntmachungen vom 27. Oktober 1981 
durch Einrücken in das Verkündigungsblatt der Gemeinde 
Willstätt vom 27. Januar 2023 öffentlich bekannt gemacht. 

Willstätt, 27.01.2023 
Christian Huber 
Bürgermeister 
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Gebührenverzeichnis 
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung  

Lfd. Nr. Amtshandlungen Gebühren in € 
 
1. Allgemeine Verwaltungsgebühr 
  (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) zzgl. möglicher Auslagen der Gemeinde  10,00 € bis 3.200,00 € 
  
2. Anträge      
2.1  Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen 
 und dergl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, 
 soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist  5,00 € bis 350,00 € 
2.2 Ablehnung eines Antrags (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung)
 bei Unzuständigkeit gebührenfrei  1/10 bis volle Gebühr, mindestens 5,00 € 
2.3 Zurücknahme eines Antrags (§ 4 Abs. 5 dieser Satzung)  1/10 bis 1/2 der vollen Gebühr, mindestens 5,00 €

3. Auskünfte    
3.1 schriftliche oder elektronische Auskünfte, die eine Einsicht in Akten oder 
 Bücher fordern oder Einsicht hierein gewährt wird  5,00 € bis 175,00 €
3.2  einfache, mündliche Auskünfte, die keine Nachschau in Akten oder Büchern 
 oder Nachfragen bei anderen Stellen erfordern, sind  gebührenfrei 

4. Befreiung
 (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder 
 gemeindlichen Bestimmungen:   5,00 € bis 700,00 € 
  
5. Beglaubigung, Bestätigung   
5.1  Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln: 
 Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder 
 wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, 
 aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für 
 die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für die 
 erste erhobenen Gebühr zum Ansatz.  3,00 € bis 125,00 € 
5.2  Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, 
 Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder 
 privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite:  1,00 € bis 20,00 €, mindestens 3,00 € 
5.3  Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, 
 Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten 
 Schriftstücken mit der Urschrift je Seite:  1,00 € bis 20,00 €, mindestens 3,00 €
5.4 Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Gemeinde 
 selbst hergestellt, so kommen Schreibgebühren (Nr.9) hinzu.  nach Nr.9

6. Bescheinigungen    
6.1  Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art 
 (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist):   2,50 € bis 50,00 € 
6.2 steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung  10,00 €
6.3  Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Gemeinde für den Empfang 
 und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne 
 des Einkommen- und Körperschaftssteuerrechts (z. B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) 
 ausstellt (Spendenbescheinigungen). gebührenfrei

7.  Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen 
 und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist   5,00 € bis 700,00 €

8. Rechtsbehelfe   
8.1  wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet 
  zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, 
 der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat:   20,00 € bis 800,00€
8.2  bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, 
 von einem Gebührenansatz abzusehen 
 (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung). 1/10 bis 1/2 der Gebühr nach 8.1, mindestens 7,00 € 

9. Schreibgebühren   
9.1  Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen 

Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je 
angefangene Seite DIN A4 (der Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet).  

9.1.1 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind: 10,00 €
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9.1.2 für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind:  20,00 €
9.1.3 für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, 
 Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Schreibgebühr nach dem 
 Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. 
 Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde:  12,00 € 
9.2 Für Ablichtungen (Foto-/Scankopien) und mittels Textautomaten 
 oder PC erstellte Mehrstücke werden erhoben:   
9.2.1 bei einem Format bis zu DIN A4 für die erste Seite: 1,00 €
 für jede weitere Seite:  0,50 € 
9.2.2 bei einem größeren Format je Seite  1,50 € 
 für jede weitere Seite: 0,75 € 
9.2.3 Zuschlag für Farbkopien je Seite  0,05 € 

10. Baurecht   
10.1  Die Ausstellung eines Negativzeugnisses nach §§ 24 ff. BauGB 
 (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts). 17,50 € je angefangene Viertelstunde
10.2  Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen  0,5 vom Tausend der Baukosten
 im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO):  bzw. Abbruchkosten, mindestens 29,00€ 
10.3 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO  0,5 vom Tausend der Baukosten
 bzw. Abbruchkosten, mindestens 29,00 €
10.4 Benachrichtigung der Angrenzer und Nachbarn (§ 55 LBO):  14,50 € je zu benachrichtigendem Angrenzer 
10.5 Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis
 je Fall zzgl. Schreibgebühren gem. Ziff. 9  8,50 € 
10.6  Genehmigung von Grundstückentwässerungsanlagen 
 (Bearbeitung u. Überprüfung von Entwässerungsanträgen gem. § 15 AbwS der Gemeinde Willstätt)  
10.6.1 bei Wohngebäude  100,00 €
10.6.2 Gewerbe- und Industriebauten, Parkplätze, u. ä.  150,00 € 

11. Bestattungsrecht   
11.1 Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 Bestattungsgesetz):  21,50 €
11.2 Grabplatzbescheinigung  18,00 € 
11.3 Verfahren gem. § 31 Abs. 2 BestattG  14,00 € je angefangene Viertelstunde. 

12. Fischereischeine   
12.1  Erteilung von Fischereischeinen auf Lebenszeit (für 1; 5 oder 10 Jahre) 
 (§§ 31, 32 FischG) (erstmalige Ausgabe oder Verlängerung) – 
 zuzüglich zur Fischereiabgabe gemäß § 12 LFischVO:  20,00 € 
12.2 Jugendfischereischein   
12.2.1 Jugendfischereischein, erstmalige Ausstellung  10,00 €
12.2.2 Jugendfischereischein, Verlängerung pro Jahr  10,00 € 
12.3 Ausstellung eines Ersatz-Fischereischeines 20,00 € 

13. Fundsachen 
13.1 Bei Sachen bis zu 500,00 € Wert:  2 % des Werts, mindestens jedoch 4,50 €
13.2 Bei Sachen über 500,00 € Wert:  2 % von 500,00 € und 1 % des Mehrwerts 

14. Gewerbesachen   
14.1 Gewerbean- und ummeldung 16,00 € 
14.2 Gewerbeabmeldung 16,00 € 
14.3 Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei (§ 14 GewO) 10,00 € 
14.4  Sonstige Amtshandlungen im Rahmen der Gewerbeordnung 
 im Interesse oder auf Veranlassung des Antragstellers 14,00 € je angefangene Viertelstunde 

15. Gaststättenrecht   
15.1 Erteilung einer Gestattung gemäß § 12 GastG bis zu 4 Tagen (Schankerlaubnis)  25,00 €
15.2 Verkürzung der Sperrzeit an einzelnen Tagen für einzelne Betriebe  12,00 € 

16. Standesamt- u. Personenstandswesen   
16.1 Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren, je Person  21,50 € 
16.2 Beglaubigte Ablichtung aus dem als Archivgut geführten Personenstandsbuch  30,00 €

17. Melderecht   
17.1 Auskünfte aus dem Melderegister  
17.1.1 einfache Auskunft (§ 44 BMG):  7,00 € 
17.1.2 erweiterte Auskunft (§ 45 BMG):  9,50 €  
17.1.3 Gruppenauskunft (§§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG):  13,00 € je angefangene Viertelstunde
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17.2 Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 4 KomWG):  12,00 € 
17.3 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde:
17.3.1 schriftliche Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 1 Satz 2 BMG) je Bescheinigung:  7,00 € 
17.3.2 Beantragung einer internationalen Melde-, Aufenthaltsbescheinigung 
 in verschiedenen Sprachen je Bescheinigung  9,50 € 
17.4 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde  12,00 € je angefangene Viertelstunde 
17.5 Gebührenfrei sind insbesondere:   
17.5.1 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige 
 sowie die Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 BMG)   
17.5.2 die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG)   
17.5.3 die Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters 
 (§§ 12 und 6 Abs. 1 Satz 1 BMG)   
17.5.4 die Löschung von Daten und Hinweisen (§§ 12.14 und 15 BMG)   
17.5.5  die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person 
 erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG)   
17.5.6 die Einrichtung von Übermittlungssperren nach § 36 Abs. 2, 
 § 42 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 5 BMG) sowie von Auskunftssperren 
 nach § 51 BMG und bedingten Sperrvermerken nach § 52 BMG   
17.5.7 die Abgabe von Erklärungen nach § 44 Abs. 3 Satz 2 BMG 
17.5.8 Datenübermittlungen und Auskünfte zwischen den Meldebehörden nach § 33 BMG 
17.5.9 Datenübermittlungen und Auskünfte an andere öffentliche Stellen im Inland nach § 34 BMG 
17.5.10 die Auskunft an den Wohnungsgeber nach § 50 Abs. 4 BMG 

18. Straßenrechtliche Sondernutzung   
18.1 Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße 
 über den Gemeingebrauch hinaus  15,50 € je angefangene Viertelstunde 
18.2 Befreiung vom Verbot der Plakatierung  22,00 € 
18.3 Öffentliche Leistungen nach der StVO   15,50 € je angefangene Viertelstunde 

19. Polizei- u. Ordnungsrecht   
19.1 Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht (u. a.)  14,00 € je angefangene Viertelstunde 

20. Archivwesen 
20.1 allgemein öffentliche Leistung im Archivwesen u. a.  12,00 € bis 630,00 €

21. Landesinformationsfreiheitsgesetz   
21.1  Zurverfügungstellung von Informationen (einschließlich Vorbereitungsarbeiten) 
 durch schriftliche Auskünfte oder auf sonstigem Wege bei:   
21.1.1 mehr als geringfügigem Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden):  24,00 bis 230,00 €
21.1.2 erheblichem Bearbeitungsaufwand (3 bis 8 Stunden): 140,00 bis 630,00 € 
21.1.3 außergewöhnlich hohem Bearbeitungsaufwand (mehr als 8 Stunden):  380,00 € bis 3.200,00 €

22. Feuerwehrkostensätze 
 Bearbeitung der nach §2 FwG kostenpflichtige Feuerwehreinsätze  15,00 € je angefangene Viertelstunde

Ihr Kontakt für private Kleinanzeigen

0781/504 -1455 oder -1456 anb.anzeigen@reiff.de
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Festsetzung der Grundsteuer 2023 durch 
öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 

Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
1. Information zur Rechtsgrundlage 
Für die Erhebung der Grundsteuer wird die bisherige gesetz-
liche Grundlage bis zur Grundsteuerreform beibehalten. 
Das im November 2020 verabschiedete Landessteuergesetz 
gilt erst ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage für die Grund-
steuererhebung. Die Grundsteuerreform wird sich somit erst-
mals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 aus-
wirken. 

2. Steuerfestsetzung 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2022 ist keine Hebesatzände-
rung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B eingetreten, 
so dass aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und Ko-
stenersparnis auf die Versendung von Grundsteuerbeschei-
den für das Kalenderjahr 2023 verzichtet wird. Der Gemeinde-
rat hat am 18.01.2023 im Rahmen der Beschlussfassung über 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr die Hebesätze in 
unveränderter Höhe von 
-  340 v.H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A)
-  340 v.H. für bebaute/ bebaubare Grundstücke (Grundsteuer 

B) 
festgesetzt. 
Für diejenigen Steuerpflichtigen, die im Jahr 2023 die gleiche 
Grundsteuer wie im Jahr 2022 zu entrichten haben, wird ge-
mäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2023 hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung festgesetzt. Mit dem Tag der Bekanntmachung tre-
ten für die Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für das Kalen-
derjahr 2023 eingegangen wäre. 
Hinweis: Ein besonderer Grundsteuerbescheid ergeht nur, 
wenn sich die Steuerschuld oder der Steuerpflichtige geän-
dert haben. Ansonsten behält der bisherige Grundsteuerbe-
scheid auch für die Folgejahre seine Gültigkeit. Eintretende 
Änderungen bei der Steuerhöhe werden den Steuerschuld-
nern jeweils durch Grundsteueränderungsbescheide mitge-
teilt. 

3. Zahlungsaufforderung 
Für diejenigen Steuerpflichtigen, die am Lastschrifteinzugs-
verfahren teilnehmen, werden die Zahlungen zu den Fällig-
keitsterminen abgebucht. Die Steuerpflichtigen, die nicht am 
Abbuchungsverfahren teilnehmen, werden um pünktliche 
Zahlung zu den Fälligkeitsterminen (15.02.2023, 15.05.2023, 
15.08.2023 und 15.11.2023) gebeten. Für Steuerpflichtige, 
die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuerge-
setzes Gebrauch gemacht haben und die Jahreszahlung der 
Grundsteuer beantragt haben, wird die Grundsteuer 2023 in 
einem Betrag am 01. Juli 2023 fällig. 
Zur Vermeidung von Säumnisfolgen wird die Erteilung eines 
SEPA Lastschriftmandats für die Gemeindekasse Willstätt 
empfohlen. Das entsprechende Formular finden Sie auf un-
serer Homepage. 

4. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte 
Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Willstätt, Am Mühlplatz 
1, 77731 Willstätt einzulegen. 
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, d.h. die 
Zahlungsverpflichtung bleibt bestehen. Wir weisen darauf hin, 

dass für verspätet eingehende Zahlungen die gesetzlich vor-
geschriebenen Säumniszuschläge und Mahngebühren erho-
ben werden müssen. 
Willstätt, 27.01.2023 
Christian Huber
Bürgermeister 
 

Bekanntmachung  
wasserrechtlicher Vorhaben 

Die Hermann Uhl KG, Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald, 
hat die wasserrechtliche Planfeststellung für folgendes Vorha-
ben beantragt:
• Erweiterung der Abbaufläche um 3,2 ha im östlichen Be-

reich der Kiesgrube Legelshurst auf Gemarkung Willstätt-
Legelshurst

• Einbringung von Schwemmsand aus der Kiesgrube und von 
sandigem, nährstoffarmen Erdmaterial aus der Erweite-
rungsfläche zur Rückverfüllung und Herstellung von Flach-
wasserzonen im Südostbereich der Kiesgrube auf den Flst. 
Nrn. 5523/3 und 2441 der gleichen Gemarkung

 
Das Landratsamt Ortenaukreis als zuständige Untere Wasser-
behörde führt das Wasserrechtsverfahren mit integrierter Um-
weltverträglichkeitsprüfung durch. 
Der Antrag und die zugehörigen Unterlagen (Pläne und Be-
schreibungen) liegen für die Dauer eines Monats während der 
Sprechzeiten, beginnend vom 30.01.2023  bis einschließlich 
28.02.2023  bei der Gemeinde Willstätt, Am Mühlplatz 1, 
77731 Willstätt zur Ein-sichtnahme durch Jedermann öffent-
lich aus. 
Der Antrag und die Planunterlagen sind auch auf der Internet-
seite der Gemeinde Willstätt unter www.willstaett.de einseh-
bar. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der 
Gemeinde Willstätt oder beim Landratsamt Ortenaukreis, 
Badstraße 20, Zimmer Nr. 260 A, 77652 Offenburg schriftlich 
oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den Antrag erhe-
ben. 
Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung befugt sind, 
Rechtsbehelfe gegen die Entscheidung einzulegen, können 
innerhalb der Frist bei den oben genannten Stellen zu dem 
Plan Stellungnahmen abgeben.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig ge-
gen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abge-
gebenen Stellungnahmen von Vereinigungen und die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger 
des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denje-
nigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen ab- 
gegeben haben, erörtert. Der Erörterungstermin wird minde-
stens eine Woche vorher orts-üblich bekannt gemacht. Die 
Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt. 

Wir weisen darauf hin, dass
1. bei Ausbleiben eines Beteiligten beim Erörterungstermin 

auch ohne ihn verhandelt werden kann;
2. mit Ablauf der Einwendungsfrist bis zur Erteilung der was-

serrechtlichen Planfeststellung alle Einwendungen ausge-
schlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Dieser Einwendungsausschluss gilt nicht 
für ein sich anschließendes Klageverfahren.

3. wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind,
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4. a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder 
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden können,

5. b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.

 
  
Willstätt, den 27.01.2023 
Gemeinde Willstätt 

 Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Jugendgemeinderat

Am Dienstag, 31.01.2023 um 17:30 Uhr
findet im Jugendzentrum Willstätt,
Hornisgrindestraße 2, 77731 Willstätt,
eine öffentliche Sitzung des Jugendgemeinderats der Ge-
meinde Willstätt statt.

Tagesordnung
TOP Thema
1 Einwohnerfragen
2 Rückmeldung zu den Anfragen/Anträgen vom 15.11.2022  
 an die Verwaltung
3 Veranstaltungen 2023
4 Familienfest 2023 Planung
5 Bekanntgaben, Anfragen und Sonstiges

Zu dieser öffentlichen Sitzung ist die Bevölkerung recht herz-
lich eingeladen.
Jugendgemeinderat Willstätt 
 

Öffentliche
Mitteilungen

Aktuelles aus dem Gemeinderat

Sitzung am 18. Januar 2023 
Betriebsplan für das Fortwirtschaftsjahr 2023 genehmigt 
Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Betriebsplan für 
das Fortwirtschaftsjahr 2023 und dankte Gemeindeförster Ge-
org Weis und seinem Team für die engagierte Arbeit. Herr Weis 
berichtete, dass sich in diesem Jahr die Pflanzfläche erstmals 
wieder reduziere, da die Schäden des Eschentriebsterbens 
größtenteils behoben seien. Auch in der Durchforstung kehre 
man langsam wieder zur Normalität zurück. In Bezug auf das 
für 2023 erwartete Defizit in Höhe von 52.700 € informierte er, 
dass bereits 2022 das dort prognostizierte Defizit um 50.000 € 
auf 20.200 € verbessert werden konnte. Man erwarte auch 
2023 ein besseres Ergebnis als kalkuliert, da für 2022 erwar-
tete Fördergelder für Wiederaufforstungen noch nicht ausge-
zahlt wurden. Positiv hob der Gemeindeförster ebenfalls die 
Entwicklung der Preise auf dem Holzmarkt hervor. Trotz stei-
gender Preise seien die Kunden der in Willstätt durchgeführten 
Brennholzversteigerungen dennoch zufrieden gewesen und 

man könne zudem den Bedarf vor Ort decken. Für 2023 hoffe 
man nun, dass sich die Trockenheit aus dem vergangenen 
Jahr nicht wiederhole. Zwar habe der Altbestand des Waldes 
das Jahr überraschend gut überstanden, jedoch führten die 
fehlenden Niederschläge standortabhängig zu Ausfällen bei 
den Neuanpflanzungen von bis zu 80%. 
 
Haushalt 2023 und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 
2023 für Willstätt verabschiedet – Haushaltstrukturkom-
mission soll eingesetzt werden 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hatte in seinen Sit-
zungen im Herbst 2022 den Entwurf der Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, die mittelfristige 
Finanzplanung 2024 bis 2026 nebst Stellenplan sowie umfas-
senden Maßnahmenlisten und die Wirtschaftspläne der Eigen-
betriebe für 2023 eingehend vorberaten. Daraufhin hatte der 
Gemeinderat die Entwürfe in der letzten Gemeinderatssitzung 
im Dezember an die Ortschaften zur Beratung verwiesen. Bis 
auf den Ortschaftsrat Sand billigten diese die Entwürfe eben-
falls. Nachdem die Fraktionsvorsitzenden ihre Stellungnah-
men zu den Entwürfen vorgetragen hatten, wurden die Wirt-
schaftspläne der Eigenbetriebe einstimmig und der 
Kernhaushaus mit einer Gegenstimme beschlossen. Einstim-
mig beauftragen die Fraktionen die Verwaltung jedoch, zur 
Vorbereitung der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2024 
eine Haushaltsstrukturkommission einzusetzen und eine ex-
terne Beratung zur Durchführung hinzuzuziehen. Die konkrete 
Aufstellung und Ziele der Kommission sollen in der Gemeinde-
ratssitzung am 8. Februar 2023 beraten werden. 
 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für öffentliche Leistungen beschlossen 
Einstimmig stimmte der Gemeinderat der Neufassung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leis-
tungen (Verwaltungsgebührensatzung) sowie der zugrunde 
gelegten Gebührenkalkulation zu. Der stellv. Rechnungsamts-
leiter Dennis Möschle hob hervor, dass die Neufassung nicht 
zum Ziel hatte, der Gemeinde Mehreinnahmen zu bescheren. 
Die bestehende Satzung sei 1992 erstellt worden und die da-
rin enthaltenen Rahmengebühren entbehrten einer fundierten 
Kalkulation. Aufgrund rechtlicher Veränderungen ist zudem 
eine Anpassung der Gebührentatbestände erforderlich gewe-
sen, da die Satzung aus dem Jahr 1992 auf Rechtsgrundlagen 
verweist, die nicht mehr existent sind. Dies führt zu einer sin-
kenden Transparenz für die Gebührenschuldner, da der allge-
meine Gebührentatbestand mit den Jahren immer häufiger 
angewendet werden mussten. In der neuen Verwaltungsge-
bührensatzung werden geltende Rechtsgrundlagen wie das 
Landesinformationsfreiheitsgesetz berücksichtigt und entfal-
lene Rechtsgrundlagen wie das Sammlungsgesetz entfernt. 
Mit der neuen Verwaltungsgebührenkalkulation werden erst-
mals die Verwaltungsgebühren nach den Vorgaben des Kom-
munalabgabengesetz kalkuliert. Zu der Entscheidung über die 
vorgeschlagenen Verwaltungsgebühren wurde ein interkom-
munaler Vergleich vorgenommen, um eine unverhältnismäßige 
Mehrbelastung der Empfänger der Verwaltungsleistung ver-
meiden zu können. Es wurde in nahezu allen Fällen eine mög-
lichst kostendeckende Gebühr beschlossen, damit die Allge-
meinheit nicht die Kosten für die Verwaltungsleistung im 
Interessen Einzelner tragen muss. Damit erfüllt die Gemeinde 
die Grundsätze der Einnahmebeschaffung gemäß §78 Abs.2 
der Gemeindeordnung. 
 
Zuwendungen an die Gemeinde gebilligt 
Bürgermeister Christian Huber verwies auf die Spenden in ei-
ner Gesamthöhe von 11.635,74 € , welche im Zeitraum vom 
01.07. - 31.12.2022 bei der Gemeinde eingingen. Hierbei han-
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delte es sich um 19 Spenden, welche u.a. im Rahmen der 
Aktion Makellos eingegangen waren und zumeist den Schu-
len, Kindergärten, der Mediathek oder dem Jugendzentrum 
zu Gute kamen. Der Gemeinderat beauftragte Bürgermeister 
Huber daraufhin einstimmig, die aufgeführten Geldzuwen-
dungen gemäß §78 Abs.4 der Gemeindeordnung anzuneh-
men. Herr Huber dankte allen Spendern herzlich. 
 
Kalkulatorischer Zinssatz für den Kernhaushalt und die 
Eigenbetriebe festgesetzt 
Der kalkulatorische Zinssatz für den Kernhaushalt und die Ei-
genbetriebe der Gemeinde Willstätt ist von der Verwaltung 
jährlich zu überprüfen und durch einen Beschluss des Ge-
meinderats festzusetzen. Aufgrund der Neuermittlung emp-
fahl die Verwaltung, den bisher ermittelten kalkulatorischen 
Zinssatz in Höhe von 3,0 % beizubehalten. Im Hinblick auf 
eine kalkulatorische Gebührenpolitik und einer damit verbun-
denen Stetigkeit der Zinshöhe sowie einer idealen Verwal-
tungspraktikabilität ist eine kalkulatorische Verzinsung in die-
ser Höhe weiterhin berechtigt. Der Zinssatz für das gewährte 
Trägerdarlehen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird 
entsprechend der Kriterien zur Festsetzung des kalkulato-
rischen Zinssatzes nach § 14 Abs. 3 KAG in derselben Höhe 
festgesetzt. Der Gemeinderat stimmte der Verzinsung des An-
lagenkapitals der gemeindlichen Einrichtungen mit unverän-
dert 3,0 % für das Haushaltsjahr 2023 einstimmig zu. 
 

Gemeindeverwaltung Willstätt

Wasserzählerwechsel in Sand 
Aufgrund ablaufender Eichzeiten müssen im Laufe des Jahres 
2023 die Wasserzähler in Sand ausgetauscht werden. Im 

Zuge der Auswechslung der Zähler werden die Wasserzähler-
anlagen auf die Vorgaben der DIN 1988 und EN 1717 über-
prüft. Dazu müssen die Wasserzähleranlagen zugänglich sein. 
Das Wasserwerk Willstätt bittet deshalb die Anschlussnehmer 
den Mitarbeitern des Wasserwerks Zugang zu gewähren, die 
Wasserzähleranlagen frei zu räumen und verschlossene Heiz-
räume offen zu halten. Die Mitarbeiter des Wasserwerks kön-
nen sich durch Dienstausweis ausweisen. 
 

Wir gratulieren

30.01.1948
Rita Weig, Sand, 75 Jahre 
30.01.1933
Margareta Kapraun-Seubert, Willstätt, 90 Jahre 
31.01.1953
Gabriele Renate Walter, Eckartsweier, 70 Jahre 
 

Fundsachen

Infos zu Fundsachen gibt es im Online-Fundbüro  auf 
der Homepage der Gemeinde unter www.willstaett.de 
(SUCHE: Fundbüro).
Hier können dem Fundbüro kostenfrei auch Informationen zu 
Verlustsachen übermittelt werden. 

Profitieren Sie mit Ihrer
Prospektbeilage von der hohen
Akzeptanz und Glaubwürdig-
keit unserer Amtlichen Nachrich-
tenblätter.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!
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Eichenwald-schule Legelshurst

Eichenwaldschule Legelshurst – Anmeldung der Schulan-
fänger 
Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2023/2024 
findet am 10. Februar 2023 und 13. Februar 2023 in der Zeit 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Eichenwaldschule statt.
Schulpflichtig werden die Kinder, die zwischen dem 01.07.2016 
und 30.06.2017 geboren sind. Anzumelden sind erneut auch 
die Kinder, die im letzten Jahr vom Schulbesuch zurückge-
stellt wurden.
Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde, das U-Heft und 
ein Masernschutznachweis (Impfpass o.ä.) vorzulegen.
Eltern, die noch keinen Anmeldetermin vereinbart haben, 
melden sich bitte im Sekretariat der Eichenwaldschule tele-
fonisch unter 07852 7041 oder per Mail unter gs-legels-
hurst@willstaett.de. 
 
Die Eichenwaldschule Legelshurst sucht eine/n Hand-
schlaglehrer/in!

Sie sind pensionierte, verbeamtete Lehrkraft und haben Lust, 
weiterhin mit Kindern zu arbeiten?
Gelegentlich kann es vorkommen, dass wir morgens spontan 
eine erkrankte Lehrkraft vertreten müssen. Dann sind wir 
dankbar, wenn wir eine „Handschlaglehrkraft“ anrufen kön-
nen, welche uns beim Vertretungsunterricht unterstützt.
Die Vergütung beträgt 29 EUR je erteilte Unterrichtsstunde 
und ist gemäß § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz steuerfrei.

Wir freuen uns, wenn Sie sich telefonisch unter
07852 7041 oder per Mail an gs-legelshurst@willstaett.de 
melden. 
 

Waldkindergarten Willstätt 

Guckloch in den Wald: Spaß im Schnee 

Foto: Milena Basler

Die Lehrwaldhüpfer hatten sehr viel Spaß bei einer Winterwan-
derung. Sie stapften durch den Schnee und machten eine 
Schneeballschlacht. Sie konnten gar nicht genug davon be-
kommen, sich in den Schnee zu legen und „Schneeengel“ zu 
machen. Eine große Herausforderung war es auf einen kleinen 
Hügel zu klettern. Auf der anderen Seite wieder hinunterzurut-
schen, machte aber einen riesen Spaß. 

Infos für Jugendliche

Jugendzentrum Willstätt  
Hornisgrindestr. 2 ( im Untergeschoß der Moscherosch Schule 
/ Hintereingang ) 
Tel. 07852/914350 juze@willstaett.de 
www.juze-willstaett.de 
  
Öffnungszeiten  
Montags 12:15 - 15:00 Uhr 
Dienstags 12:15 - 18:00 Uhr 
Mittwochs 12:15 - 19:00 Uhr 
Donnerstag  12:15 - 20:00 Uhr 
Freitag 12:15 - 20:00 Uhr 
  
Angebote: (Anmeldung erforderlich) 
Dienstags 14:30 Uhr Kreativangebote für Grundschüler 
  16:30 Uhr Kreativangebote ab 5. Klasse 
Donnerstag  14:30 Uhr Töpfern für Grundschüler 
  16:30 Uhr Töpfern ab 5. Klasse 
Freitag 13:30 Uhr Kids and Sport 
 
Veranstaltungen:  
Öffentliche Jugendgemeinderatssitzung am Dienstag den 
31.01.2023 um 17:30 Uhr im Juze. 
 

Mediathek Willstätt

Liebe Leser*innen, heute wollen wir Ihnen unser Veranstal-
tungsprogramm für das erste Halbjahr 2023 vorstellen: 
Mittwoch, 08.02.2023, 19 Uhr
Elektronische Steuererklärung mit ELSTER
Ein Mitarbeiter des Finanzamts Offenburg erklärt das elektro-
nische Steuererfassungsportal ELSTER.
Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit der vhs statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung in der Mediathek 
wird gebeten. 
Mittwoch, 01.03.2023, 19 Uhr
Inselhüpfen Kykladen: Mykonos, 
Naxos, Paros und Santorini
Günter Müller berichtet in seinem Bildervortrag über seine 
Reisen auf die Kykladen.
Tickets sind in der Mediathek für 5,00 Euro erhältlich. 
Freitag, 17.03.2023, 12-22 Uhr
Nacht der Bibliotheken
Das erste Mal wird in Baden-Württemberg die Nacht der Bibli-
otheken durchgeführt und Willstätt ist dabei: bei uns dreht 
sich alles um die Welt der Spiele: egal ob Klassiker, Spieleneu-
heiten oder Switch, alles kann bei uns gespielt werden.
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns auf viele 
Mitspieler*innen 
Mittwoch, 19.04.2023, 18 Uhr
Quirinus Moscherosch
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Prof. Dr. Wilhelm Kühlmann hält einen Vortrag über Quirinus 
Moscherosch, dem Bruder des berühmten Dichters.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Mittwoch, 26.04.2023, 19 Uhr
Faszination „Leben im Garten“
Angelika Kalmbach-Ruf vom BUND Mittleres Kinzigtal nimmt 
uns mit auf eine Entdeckungsreise in die Natur und gibt Tipps 
für naturnah gestaltete Gärten.
Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung in der Media-
thek wird gebeten. 
Dienstag, 16.05.2023, 19 Uhr
Liza Grimm: „Talus - Die Runen der Macht“
Die bekannte Influencerin Liza Grimm stellt ihren aktuellen 
Fantasy Roman vor.
Tickets sind für 12,00 Euro im Vorverkauf in der Mediathek 
erhältlich. 
Mittwoch, 21.06.2023, 18:30 Uhr
Grenzüberschreibungen: literarische Spurensuche im 
Raum Straßburg/Kehl
Dr. Stefan Woltersdorff stellt sein neues Buch vor. Die Veran-
staltung findet in Zusammenarbeit mit der vhs Willstätt statt.
Tickets sind für 8,00 Euro im Vorverkauf bei der Mediathek 
erhältlich. 
Wir empfehlen auch hin und wieder einen Blick auf unsere In-
ternetseite www.willstaett/mediathek oder unsere Social Me-
dia-Kanäle zu werfen, da immer mal wieder eine Veranstaltung 
hinzukommen kann. 
Das Programm für das zweite Halbjahr ist noch in Arbeit. Aber 
Sie können sich schon einmal einen Termin vormerken: Pünkt-
lich zum Einjährigen laden wir am 20.10.2023 zur „Ladys 
Crime Night“ ein. 
 

was sonst noch
interessiert

Landratsamt ortenaukreis

Anträge zur Förderung „Nachhaltige Wald-
wirtschaft“ im Februar 2023 abzugeben 

Nach der Förderrichtlinie „Nachhaltige Waldwirtschaft“ RL-
NWW, können forstliche Maßnahmen im Privatwald des ersten 
Kalenderhalbjahres 2023 bezuschusst werden; so teilt das 
Amt für Waldwirtschaft des Ortenaukreises mit. 
Beispiele für förderfähige Maßnahmen sind: 
- Jungbestandspflege
-  genehmigte Erstaufforstung bisher landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen
-  Kultursicherung und Nachbesserungen von bereits geför-

derten Kulturen
-  Wiederaufforstung nach Schadereignissen oder mit Misch-

beständen 
-  Pflege von Naturverjüngungen in Laub- oder Mischbeständen
- Fahrwegebau und Grundinstandsetzung
- Bodenschutzkalkung
- Seilkraneinsatz
- Erstellung von Betriebsgutachten
-  Hacken von Borkenkäfer gefährdetem und befallenem Holz 

in 2022 und 2023
-  Aufarbeitungshilfe für Holzmengen von Schadensflächen in 

2022 und 2023 
- Wiederbewaldung nach Schadereignisflächen 

Alle Maßnahmen müssen vor Beginn der Durchführung bean-
tragt und schriftlich bewilligt sein, damit eine Förderung aus-
bezahlt werden kann. Nur bei Maßnahmen des Waldschutzes 
„Hacken und Aufarbeitungshilfe“ ist es ausreichend den ört-
lich zuständigen Forstrevierleiter vor Beginn der Arbeiten zu 
informieren, um eine akute Gefährdung der Waldbestände ab-
wenden zu können. 
Zu fördernde Pflanzmaßnahmen im Frühjahr 2023 können nur 
noch berücksichtigt werden, wenn die Anträge bis spätestens 
Dienstag, 17. Februar 2023, beim Amt für Waldwirtschaft des 
Ortenaukreises eingehen. 
Antragsformulare sind digital verfügbar unter der Internet-
suche „Infodienst Förderung NWW“ oder „Infodienst Förde-
rung NWW Teil F“ oder sind über die Internetseite des Land-
ratsamtes Ortenaukreis www.ortenaukreis.de, Suchbegriffe: 
„Wald Förderung“, zu finden. 
Die Förderrichtlinie des Bundes für Zuwendungen zu einem 
klimaangepassten Waldmanagement wird für eine Online-An-
tragsstellung unter https://www.klimaanpassung-wald.de er-
reicht. Das Antragsverfahren ist noch geöffnet und Zuwen-
dungsmittel stehen grundsätzlich noch für eine Bewilligung 
zur Verfügung. Zu den konkreten Bewirtschaftungs-anforde-
rungen, Verfahrensabläufen, voraussichtlichen Kosten und für 
eine Teilnahmeentscheidung stellt das Amt für Waldwirtschaft 
gerne Informationen zur Verfügung. 
Hilfe und Beratung zur Förderfähigkeit und zur Zuwendungs-
höhe vorgesehener Maßnahmen und Projekte bieten die ört-
lich zuständigen Forstrevierleiter und das Amt für Waldwirt-
schaft, Prinz-Eugen-Str. 2, 77654 Offenburg unter:
Tel.: 0781/805 7255, Mail: waldwirtschaft@ortenaukreis.de
beim Forstbezirk Wolfach, Hauptstrasse 40, 77709 Wolfach
Tel. 07834/9883440, Mail: forstbezirk.wolfach@ortenaukreis.de 
 

VHs ortenau Außenstelle Willstätt

Faszination Schüßler Salze 
Der Weg zu einem körperlichen und seelischen Wohlbefin-
den 
Einfach - natürlich - wirksam 
Die Anwendung der Mineralsalze nach Dr. Schüßler zählt zu 
den bekanntesten Methoden der Alternativmedizin und erfreut 
sich seit langer Zeit großer Beliebtheit. Mit den Mineralsalzen 
können die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und so-
mit auch die Immunabwehr gestärkt werden. Heute ist es 
wichtiger denn je. seine Gesundheit selbst in die Hand zu 
nehmen.  
Zeiten:  1 Abend, 09.02.2023, Donnerstag, 19:00 Uhr 

bis 20:30 Uhr 
Leitung: Susanne Bolz 
Ort:  Waaghaus Eckartsweier, Kehler Straße 28, 

77731 Willstätt-Eckartsweier 
Preis: 10,00 € 
Anmeldung:   vhs Außenstelle Willstätt, Fichtenstraße 3a, 

77731 Willstätt 
Telefon:  0176 60836573, Mail: willstaett@vhs-ortenau.de 
Internet:  www.vhs-ortenau.de 
 

Erste Hilfe am Kind 
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz Kehl 
In diesem Kurs werden Sie von einem DRK-Dozierenden in der 
Durchführung der richtigen Maßnahmen bei Kindernotfällen 
geschult. Sie erlernen die Versorgung bedrohlicher Blutungen 
bei Kindern, aber auch die lebensrettenden Sofortmaßnah-
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men, die bei Atemstörungen und Störungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems zu treffen sind. Damit Unfälle gar nicht erst pas-
sieren, werden Ihnen im Kurs außerdem besondere 
Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maß-
nahmen nahegebracht. Die praktischen Übungen und Infor-
mationen zielen darauf ab, Ihre Gesundheitskompetenz zu 
stärken.  
Der Kurs richtet sich an Eltern, Großeltern, Babysitter und an 
alle Interessierten. 
Termin: 1 Tag, Samstag, 04.02.2022, 08:00 – 16:15 Uhr 
Leitung: Jürgen Bollack 
Ort:  Altes Rathaus Legelshurst, Legelshurster 

Straße 50, 77731 Willstätt 
Gebühr: 58,00 €  
Anmeldung:   vhs Außenstelle Willstätt, Fichtenstraße 3a, 

77731 Willstätt,  Telefon: 0176 60836573, 
E-Mail: willstaett@vhs-ortenau.de 

 
 

Kräuter DIY Workshop 
Rosengeschenke zum Valentinstag 
Gemeinsam stellen wir duftende Rosengeschenke zum Valen-
tinstag her. Ein Duschpeeling, Rosenenergiekugeln und Bade-
herzen. Durch die gegebenen Informationen erhalten Sie um-
fangreiches Wissen und lernen, es einfach umzusetzen. 
Inklusive Skript. 
Bitte auf mögliche Allergien achten! 
Termin: 1 Vormittag, Samstag, 04.02.2023, 
  9:30 – 12:00 Uhr 
Leitung: Svenja Schmitz 
Ort: Treffpunkt Willstätt, Hauptstraße 59a, 
  77731 Willstätt 
Gebühr: 14,00 €, zzgl. ca. 15,00 € Materialkosten 
Anmeldung:    vhs Außenstelle Willstätt, Fichtenstraße 3a, 

77731 Willstätt,  Telefon: 0176/60836573, 
E-Mail: willstaett@vhs-ortenau.de 

Internet:  www.vhs-ortenau.de/kehl 

 

Ämter/Verbände/organisationen

Die Agentur für Arbeit Offenburg informiert 
Ihr Kontakt zur Berufsberatung im Erwerbsleben - Bera-
tung und Karriereplanung aus einer Hand

Wenn Menschen nach einer Elternzeit oder nach der Pflege 
von Angehörigen wieder zurück ins Berufsleben finden wollen, 
gestaltet sich dies mitunter recht schwierig. Die Berufsbera-
tung im Erwerbsleben der Agentur für Arbeit Offenburg beglei-
tet Sie bei ihrer Berufswegeplanung. Mit Informationen, Rat 
und bei Bedarf auch finanzieller Un-terstützung stehen wir zur 
Seite.

Erste Informationen erhalten Sie über unser Beratungstelefon: 
0721 82 32 555

Sie erreichen uns immer mittwochs von 8-12 Uhr und 14 – 18 
Uhr.

Jederzeit können Sie sich per Mail (Oberrhein.BBiE@arbeitsa-
gentur.de) an uns wenden. 
 

Polizeipräsidium Offenburg 
„Mama, mein Handy ist kaputt!“  
Derzeit mehren sich Fälle, in denen Betrüger per WhatsApp in 
dieser und ähnlicher Weise Kontakt aufnehmen. Die neue Ruf-
nummer wird mit dem Defekt oder dem Verlust des bisherigen 
Smartphones erklärt, so dass aktuell auch kein Onlinebanking 
ausgeführt werden könne und die vermeintlichen Opfer um die 
Tätigung etwaiger Überweisung gebeten werden.  
Tipps Ihrer Polizei:
• Bleiben Sie misstrauisch, insbesondere, wenn Sie zu Geld-

zahlungen aufgefordert werden.
• Überprüfen Sie die Identität durch persönliche Fragen oder 

rufen Sie die Personen unter der bisher bekannten Telefon-
nummer selbst zurück.

• Sichern Sie den Chatverlauf, etwaige Rufnummern und Zah-
lungsaufforderungen (Screenshot).

• Falls Sie bereits Zahlungen geleistet haben, veranlassen Sie 
unverzüglich eine Rücküberweisung bei Ihrer Bank.

• Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei.
 
Infos: www.polizei-beratung.de 
 

Bildungsangebote

Abend der offenen Tür  
am Einstein-Gymnasium Kehl 

Am Mittwoch, den 08. Februar 2023 stellt sich unsere Schu-
le mit ihrem vielfältigen Angebot vor. Dazu laden wir die Eltern 
und die Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklas-
sen herzlich ein. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr in 
der großen Aula im Gebäude der Tulla-Realschule. Die Eltern 
informieren wir an diesem Abend ausführlich über unsere pä-
dagogische Arbeit und die verschiedenen Wahlmöglichkeiten. 
Nach der Informationsveranstaltung sind Sie herzlich eingela-
den, an einer Schulhausführung teilzunehmen, mit Lehrerinnen 
und Lehrern ins Gespräch zu kommen und im „Einstein-Bi-
stro“ eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. 

Die Kinder werden unsere Schule und das Schulleben selbst 
erkunden: Schülerinnen und Schüler des Einstein-Gymnasi-
ums und ihre Lehrer haben für die verschiedenen Fächer 
Spannendes, Abwechslungsreiches und z.T. Überraschendes 
vorbereitet (Bitte Turnschuhe mitbringen). 

Kleine Geschwister können von älteren Schülern in einer 
Spielgruppe betreut werden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! 
  
Die  Anmeldung für die kommende Klassenstufe 5 findet am  
08. und 09. März 2023 statt. Das Sekretariat ist an diesen 
Tagen von 7:30 – 15:00 Uhr durchgehend geöffnet. 

Erforderliche Unterlagen: Das ausgefüllte Anmeldeformular 
(s. Schulhomepage), Identitätsnachweis des Kindes: Geburts-
urkunde oder Kinderausweis zur Ansicht; Grundschulempfeh-
lung Blatt 3 und 4; Impfnachweis Masern zur Ansicht; zusätz-
lich für den deutsch-französisch bilingualen Zug die Note in 
Deutsch u. Mathematik 1. Hj., Kl. 4. 
Dominikus Spinner, Schulleiter 
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Vielfältiges Bildungsangebot an der  
Gewerblich-Technischen Schule Offenburg 

Infonachmittag am Freitag, 27.Januar 
Offenburg. Die Gewerblich-Technische Schule Offenburg bietet 
für die Schularten »Technisches Gymnasium«, »Berufskolleg«, 
»Berufsfachschulen«, »Fachschulen für Technik« sowie für den 
»Übergangsbereich« einen Informationsnachmittag an. Am Frei-
tag, 27. Januar 2023 finden von 15 bis 20 Uhr in der Moltkestra-
ße 23 Vorführungen und Versuche statt, an dem die Angebote an 
Badens größter Berufsschule für den Herbst 2023 vorgestellt 
werden.
Das Technische Gymnasium (Mechatronik) führt mit den Profil-
fächern Elektro- u. Metalltechnik in drei Jahren zur Hochschulrei-
fe, mit der grundsätzlich die Zulassung zu allen Studiengängen 
an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien in der 
Bundesrepublik möglich ist.
Zur gleichen Qualifikation führt das Informationstechnische 
Gymnasium mit einem deutlichen Schwerpunkt auf  Theorie und 
praxisorientierter Anwendung von Computern und Netzwerken.
Eine interessante Kombination aus Technik und Betriebswirt-
schaftslehre führt beim Gymnasium Technik und Management 
zur allgemeinen Hochschulreife und bereitet auf Studiengänge 
zum Wirtschaftsingenieur vor.
Auch die Fachschule für Elektrotechnik (Staatlich geprüfter 
Techniker) stellt an diesem Tag in der Lernfabrik 4.0 die Inhalte 
der Weiterbildung in Vollzeit und Teilzeit vor.
Das Einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschul-
reife baut auf der mittleren Reife und einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung auf. Es führt in einem Jahr zur Fachhochschulrei-
fe, mit der alle Studiengänge an jeder Fachhochschule belegt 
werden können.
Schülern mit mittlerer Reife steht das Einjährige Technische 
Berufskolleg I 1BK1T offen. Dieses Berufskolleg mit dem 
Schwerpunkt „Multimedia, Präsentation und Rechnertechnik“ 
stellt eine solide Grundlage für den Einstieg in entsprechende 
Berufe dar.
Auf das 1BK1T aufbauend, führt, bei Erfüllung der Aufnahmebe-
dingungen, nach einem weiteren Jahr das „Einjährige Tech-
nische Berufskolleg II“ zur Fachhochschulreife (Baden-Württ-
emberg) und optional zum Berufsabschluss „Assistent für 
Kommunikationstechnik“.
Eine Schulart mit sehr guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist 
die Zweijährige Berufsfachschule mit den Fachrichtungen 
Elektro- und Metalltechnik, da sie Schülern mit Hauptschulab-
schluss den fundierten Erwerb der mittleren Reife (Fachschulrei-
fe) ermöglicht und oftmals die Anerkennung des ersten Lehr-
jahres einschließt.
Hier findet das Lernen ganz individuell auf die Schüler abge-
stimmt, in einer Lernumgebung in kleinen Teams und mit Lernpa-
ten statt.
In der Einjährigen Berufsfachschule mit den Fachrichtungen 
Elektrotechnik (mit Energie und Informationstechnik), Holz-, Me-
tall- und Kfz-Technik wird das erste Lehrjahr eines entspre-
chenden Ausbildungsberufes absolviert und kann somit auf die 
Lehrzeit angerechnet werden.
Weitere Informationen gibt’s im Internet unter 
www.gs-offenburg.de, telefonisch 0781-8058300 
und per Mail: info@gs-offenburg.de. 
 

IBG und Kaufmännische Schule Lahr laden 
am 2. Februar zum Infotag ein 

Am Donnerstag, den 2. Februar 2023, stellt die Kaufmännische 
Schule Lahr ihr vielfältiges Bildungsangebot im Rahmen eines 
Infotags vor. Ab 15:30 Uhr können interessierte Schüler und ihre 
Eltern an Schulführungen teilnehmen, Präsentationen besu-
chen, bei Experimenten mitmachen und sich vor Ort von Leh-
rern und Schülern beraten lassen. Dabei erhalten sie umfas-
sende Informationen über die Fachbereiche sowie die 
verschiedenen Schularten: die zweijährige Berufsfachschule 
Wirtschaft (BFW), das Kaufmännische Berufskolleg (BK I und 
BK II) sowie das Integrierte Berufliche Gymnasium (IBG). 

Breitgefächerte Zielgruppe: Angebot auch für Gymnasi-
asten
Zielgruppe des Infotags sind Jugendliche, die im kommenden 
Sommer an einer Werkrealschule, einer Realschule, einer Ge-
meinschaftsschule oder einer Berufsfachschule ihren Abschluss 
machen und eine weiterführende Schule besuchen wollen. Auch 
Schüler von Allgemeinbildenden Gymnasien sind herzlich einge-
laden – sie können nach der 9. oder 10. Klasse ans IBG wech-
seln und dort in 3 Jahren ihr Abitur machen. Für diese Schüler ist 
dann sogar ein G9 möglich. 

IBG: seit mehr als 50 Jahren einzigartig
Das landesweit einzigartige Kernmerkmal des IBG ist, dass Schü-
ler aus verschiedenen Fachrichtungen und Profilen in fast allen 
Fächern gemeinsam unterrichtet werden. Dabei bietet das IBG 
insgesamt drei Profile an, die jeweils zur Allgemeinen Hochschul-
reife, also zu einem vollwertigen Abitur führen: ein Sozialwissen-
schaftliches Gymnasium (SG) sowie ein Wirtschaftswissenschaft-
liches Gymnasium (WG) mit klassischem oder internationalem 
Profil (WGI). Am WGI wird das 6-stündige Profilfach „Internationa-
le Volks- und Betriebswirtschaftslehre“ bilingual, d.h. je zur Hälfte 
in Deutsch und Englisch, unterrichtet. Dies führt zu einer vertief-
ten Fremdsprachenkompetenz, weshalb Absolventen des WGI 
zusätzlich zum Abiturzeugnis ein Zertifikat über das Internationa-
le Abitur in Baden-Württemberg erhalten. 

Großes Fächerangebot: Schüler können ihren Neigungen 
nachgehen
Ein weiterer Pluspunkt des IBG ist das große Fremdsprachenan-
gebot: neben den Klassikern Englisch und Französisch gehören 
dazu Spanisch und Russisch (jeweils als Unterrichtsfach) sowie 
Schwedisch (als AG). Auch der Fachbereich Informatik/Künst-
liche Intelligenz wird am Infotag vertreten sein und Experimente 
zum Programmieren von Robotern zeigen. Die Naturwissen-
schaften warten ebenfalls mit Experimenten zum Mitmachen auf 
und auch die Fachschaften Musik und Kunst stellen sich am 
Infotag mit Live-Musik und Ausstellungen vor. 

Kaufmännische Grundbildung mit starkem Praxisbezug
Für Interessenten am Kaufmännischen Berufskolleg (Vorausset-
zung: Mittlere Reife) oder der Berufsfachschule Wirtschaft (Voraus-
setzung: Abschluss der 9. Klasse) ist der Besuch einer Übungsfir-
ma am Infotag besonders empfehlenswert. In den Übungsfirmen 
wird 4 Stunden wöchentlich in Ergänzung zu den allgemeinbilden-
den Fächern und dem Profilfach BWL eine praxisnahe berufliche 
Grundbildung vermittelt, wodurch sich die Aussichten auf einen 
erfolgreichen Übergang in die Berufswelt verbessern. Dabei koo-
perieren die Übungsfirmen mit realen Patenfirmen wie Octomedia, 
Edeka oder dem Europa Park. An der Berufsfachschule können 
Schüler nach zwei Jahren die Mittlere Reife ablegen. Schüler, die 
das BK I erfolgreich absolviert haben, können eine Ausbildung be-
ginnen oder ihre Schullaufbahn am Berufskolleg II fortsetzen und 
dort die Fachhochschulreife erwerben. 
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Anmeldung gleich vor Ort oder online bis zum 1. März 
2023
Wer sich gleich vor Ort für eine oder mehrere Schularten be-
werben will, hat dazu am Infotag Gelegenheit. Den Besuchern 
stehen zahlreiche Computerplätze zur Verfügung, an denen 
sie die obligatorische Online-Bewerbung ausfüllen können. 
Weitere Bewerberunterlagen sind das Halbjahreszeugnis so-
wie ein tabellarischer Lebenslauf. 
Eine Anmeldung ist bis zum 1. März unter folgendem Link 
auch von zuhause aus möglich: www.schule-in-bw.de/bewo 

Kompaktinfos am Abend
Der Infotag beginnt um 15:30 Uhr. Um 19:00 Uhr werden die 
verschiedenen Bildungsgänge dann noch einmal in Kompakt-
form vorgestellt. Die Infoveranstaltung für das IBG findet in der 
Turnhalle statt, Interessenten am Berufskolleg treffen sich in 
der Mensa und potentielle Bewerber für die BFW in Raum 106. 
Für den kleinen Durst bzw. Hunger zwischendurch gibt es von 
15:30 Uhr bis 18:30 Uhr Kaffee, Kuchen und Waffeln in Raum 
101. 

Adresse für alle Veranstaltungen:  
Bergstraße 78, 77933 Lahr
Weitere Auskünfte gibt es telefonisch unter 07821 95449 2911 
oder im Internet unter: www.ibg-lahr.de 
 

kirchliche
NachrichteN

evangelische
kirchengemeinde Willstätt

Hauptstraße 34, Tel. 07852 2201, Fax 07852 5083
E-Mail-Adresse: pfarramt@kirche-willstaett.de
Internet: www.kirche-willstaett.de
Pfarrbüro: Frau Scheel und Frau Lasch, Dienstag und Don-
nerstag, 09:00 – 11:00 Uhr 
  
Samstag, 28.01.2023 
18:00 Uhr  katholischer Gottesdienst 

Sonntag, 29.01.2023 
10:15 Uhr   Gottesdienst (Schmidt) mit Abendmahlsfeier - 

die Konfirmanden gestalten den Gottesdienst 
mit 

17:00 Uhr   „Hoffnungsfest“ - Gottesdienst aller katho-
lischen, evangelischen und freien Gemeinden 
(ArbeitsgemeinschaftChristlicherKirchen) - in 
der Freien Evangelischen Gemeinde in Kehl, 
Ohmstraße 7 (Sundheim Industriegebiet): wir 
freuen uns an der Buntheit der Christen und an 
der Hoffnung, die uns Jesus gibt. 

Dienstag, 31.01.2023 
  Kein Gebet in der Kirche 

Mittwoch, 01.02.2023 
16:30 Uhr   Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Willstätt 

Donnerstag, 02.02.2023 
15:00 Uhr  Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus 
16:00 Uhr   katholischer Gottesdienst im Pflegeheim „Am 

Pfarrgarten“ 

Vorschau:  
Freitag, 03.02.2023 
16:00 Uhr Puppentheater im Gemeindehaus 

Samstag, 04.02.2023 
18:00 Uhr Ökumenischer Narrengottesdienst (Kopp/Henze) 

Sonntag, 05.02.2023  
10:15 Uhr  Kanzeltausch-Gottesdienst mit Andreas Eisen-
mann (9:00 in Hesselhurst) 

Dienstag, 07.02.2023 
14:30 Uhr Frauenkaffee im Gemeindehaus 
18:30 Uhr Gebet in der Kirche 

Mittwoch, 08.02.2023 
16:30 Uhr Konfirmandenunterricht im Feuerwehrhaus in Hes-
selhurst 
19:30 Uhr Treffen der AG südliches Hanauerland im Feuer-
wehrhaus in Hesselhurst 

Donnerstag, 09.02.2023 
16:00 Uhr evangelischer Gottesdienst im Pflegeheim „Am 
Pfarrgarten“ 

Das kommende Wochenende gehört unseren Konfirmanden: 
wir arbeiten gemeinsam am Thema „Abendmahl“, und natür-
lich kommen Spiel und Spaß nicht zu kurz. Am Samstag be-
ginnen wir mit dem Frühstück, übernachten nach Waldspeck 
und Nachtwanderung in den Gemeinderäumen und feiern am 
Sonntag einen Gottesdienst mit der ganzen Gemeinde, dazu 
auch Abendmahl, das uns alle vereint. 

Vorhinweis: Für Aschermittwoch laden wir herzlich ein zu 
einem Heringsessen ab 11:30 Uhr im Gemeindehaus: Sah-
nehering mit Kartoffeln, 7,50 € (ohne Getränke) dazu kann 
kommen, wer an diesem Tag Zeit hat! Eine Anmeldung wird 
erbeten bis zum 17. Februar im Pfarramt. 

Nachdenkliches: Jesus spricht: „Ich aber bringe allen, die zu 
mir gehören, das Leben - und dies im Überfluss.“  (Johannes 
10,10) 
 

Evangelische
Bartholomäusgemeinde sand

Hanauerstr. 19, Tel: 07852 22.47, 
E-Mail Adresse: pfarramt@kirche-sand.de 

Öffnungszeiten im Pfarrbüro: 
Das Pfarramt ist dienstags von 10:00-11:00 Uhr besetzt. 

Unsere nächsten Gottesdienste: 
Samstag, 28.01.2023 
11:00 Uhr  Taufe von Eva Rybke 

Sonntag, 29.01.2023  
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche in Eckartsweier 

Montag, 30.01.2023 
18:00 Uhr  Straßengottesdienst in Sand 

Sonntag, 05.02.2023  
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche in Sand 
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Lichterfeier- und Sonntagsbegrüßung: 28.01.23; 04.02.23; 
11.02.23; 18.02.23; 

Unsere Termine:  
Freitag, 27.01.2023  
19:00 Uhr  Mitarbeiterversammlung im Pfarrhaus 

Mittwoch, 01.02.2023 
15:00 Uhr  Konfirmandenunterricht 

Wussten Sie... 
... dass wir heute zur Mitarbeiter*innenversammlung  um 
19:00 Uhr ins Pfarrhaus einladen? Bitte kommen Sie und sa-
gen Sie den Termin weiter. Es ist wichtig, dass wir uns wieder 
treffen und die Themen der Gemeinde besprechen können. In 
diesem Kreis können alle ihre Wünsche, Anregungen, Sorgen 
und Überlegungen einbringen und mit anderen teilen. 

... dass wir zweite Taufe in diesem Jahr am Samstag, 
28.01.2023 um 11:00 Uhr feiern.  Bitte beten Sie für die Fami-
lie Rybke und für Eva mit. 

... dass unsere vier Konfirmanden die Mitgestaltung des 
Gottesdienstes sehr gut gemacht haben?  Wir freuen uns, 
mit den Konfis unterwegs zu sein. Am Mo 30.01.2023 werden 
am Elternabend die Themen für die Konfirmation besprochen. 

... dass wir am Montag, 30.01.2023 Straßengottesdienste 
feiern?  Folgende Orte sind vorgesehen: 18 Uhr Waldstr. und 
Wiesenweg; 18:20 Uhr Erb. Eichhofstr.; 18:40 Uhr Gartenstr./
Blumenstr.; 19 Uhr Bohleber/Straßburger; Hanauerstr. Ortsen-
de Richtung Legelshurst; 19:20 Uhr Wiedergrub; 19:40 Uhr 
Euro Village. Herzliche Einladung! 

... dass sich die Partnergemeinde Eckartsweier mit den 
Gottesdiensten 2024 beschäftigt? Es liegt ein weitreichender 
Vorschlag vor, dass an Ostern, Pfingsten, Erntedank, Advent, 
Weihnachten und Silvester Gottesdienst in der Kirche gefeiert 
werden soll. An allen anderen Sonntagen soll kein Gottes-
dienst stattfinden. Bitte kommen Sie mit uns ins Gespräch. 
Welche Meinung haben Sie dazu? Wir planen gerade das Jahr 
2024 und sitzen am Gottesdienstplan.  

... dass wir zu einem weitern Abend Traumreise einladen? 
Am 03.02.2023 treffen wir uns um 19:00 Uhr in der Kirche.  

... dass am 09.02.2023 um 15:00 Uhr im Pfarrhaus sich der 
Seniorenkreis 1 trifft?  Wir laden herzlich ein. Kommen Sie 
vorbei. Heide Schank hat alles vorbereitet. 

... dass wir eine Zusammenstellung an Zahlen für Sie ha-
ben?  2022 haben wir in beiden Kirchengemeinden an insge-
samt 96 Sonn- Feiertagen und Werktagen Gottesdienste ge-
feiert, außerdem die samstäglichen Lichterfeiern und Taufen. 
Wir haben 52 Straßengottesdienste gefeiert. In der Kirchenge-
meinde Sand hatten wir 20 Bestattungen und in Eckartsweier 
12. Insgesamt wurden 21 Gottesdienste in der Kirche in Sand 
und 23 Gottesdienste in der Kirche in Eckartsweier gefeiert. 
Wir haben 15 Kinder in Sand getauft. 4 Jugendliche wurden in 
Sand konfirmiert. Es fand eine Trauung statt. Zwei Jubelhoch-
zeiten wurden zu Hause gefeiert.Interessant ist, dass wir trotz 
dieses außergewöhnlichen Jahres, mit 10 Taufen an Samsta-
gen, eine so hohe Zahl an Taufen und Beerdigungen haben. 

... dass wir weiter Papier sammeln, auch wenn der Papier-
preis total verfallen ist? Bitte sammeln Sie Papier für die Kir-
chengemeinde. Wir werden im Frühjahr einen Container im 

Pfarrgarten aufstellen. Danke an Hans Borufka, der das alles 
organisiert.  

... dass die diamantenen Jubelkonfirmand*innen am 
16.07.2023 ihren Ehrentag begehen wollen?  Feiern Sie in 
diesem Jahr auch Ihre Jubelkonfirmation, die goldene oder ei-
serne ? Nehmen Sie Kontakt mit Ihren Mitkonfirmand*innen 
auf und weisen Sie auf diesen Termin hin. 

... dass die für 05.02.2023 vorgesehene Gemeindever-
sammlung abgesagt ist?  Das Thema Kooperationsraum ist 
neu aufgenommen worden. Solange es dort keine weiteren 
Erkenntnisse gibt, bitten wir um Geduld. 

... dass auf der großen Kerze, der Osterkerze, in der Kirche 
noch bis Ostern die alte Jahreszahl steht?  Erst mit der Auf-
erstehung Jesu am Ostersonntag hält eine neue Osterkerze in 
die Kirche Einzug. 

 

Evangelische Lukas-Kirchen-
gemeinde Hesselhurst

Hauptstraße 34, Tel. 07852 2201, Fax 07852 5083
E-Mail-Adresse: pfarramt@kirche-willstaett.de
Internet: www.kirche-willstaett.de 

Pfarrbüro: Frau Scheel und Frau Lasch, Dienstag und Don-
nerstag, 09:00 – 11:00 Uhr 

Samstag, 28.01.2023 
18:00 Uhr  katholischer Gottesdienst in Willstätt 

Sonntag, 29.01.2023 
  kein Gottesdienst in Hesselhurst 
(10:15 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Willstätt, die 

Konfirmanden gestalten mit) 
17:00 Uhr   „Hoffnungsfest“ - Gottesdienst aller katho-

lischen, evangelischen und freien Gemeinden 
(ArbeitsgemeinschaftChristlicherKirchen) - in 
der Freien Evangelischen Gemeinde in Kehl, 
Ohmstraße 7 (Sundheim Industriegebiet): wir 
freuen uns an der Buntheit der Christen und an 
der Hoffnung, die uns durch Jesus gegeben 
wird! 

Vorschau 
Mittwoch, 01.02..2023 
16:30 Uhr  Konfirmandenunterricht in Willstätt 

Freitag, 03.02.2023 
16:00 Uhr  Puppentheater im Gemeindehaus in Willstätt 

Samstag, 04.02.2023 
18:00 Uhr   Ökumenischer Narrengottesdienst in der Kirche 

(Kopp/Henze) 

Sonntag, 05.02.2023  
09:00 Uhr   Kanzeltausch-Gottesdienst mit Andreas Eisen-

mann (10:15 Uhr in Willstätt) 

Mittwoch, 08.02.2023 
16:30 Uhr  Konfirmandenunterricht im Feuerwehrhaus 
   Überrascht und begeistert sind wir über die 

spontane Aktion eines Gemeindeglieds, das für 
den neuen Schaukasten an der Kirche ein 
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Dach gebaut hat: So kann der Regen dem Holz 
nicht schaden. Vielen, vielen Dank sagen wir! 

Das kommende Wochenende gehört unseren Konfirmanden: 
Wir arbeiten gemeinsam am Thema „Abendmahl“, und natür-
lich kommen Spiel und Spaß nicht zu kurz. Am Samstag be-
ginnen wir mit dem Frühstück, übernachten nach Waldspeck 
und Nachtwanderung in den Gemeinderäumen und feiern am 
Sonntag einen Gottesdienst mit der ganzen Gemeinde; dazu 
auch Abendmahl, das uns alle vereint. 

Vorhinweis: Für Aschermittwoch laden wir herzlich ein zu 
einem Heringsessen ab 11:30 Uhr im Gemeindehaus in 
Willstätt: Sahnehering mit Kartoffeln, 7,50 € (ohne Getränke) 
dazu kann kommen, wer an diesem Tag Zeit hat! Eine Anmel-
dung wird erbeten bis zum 17. Februar im Pfarramt. 

Wir freuen uns auf einen Familiengottesdienst zu Fastnacht 
mit dem Kindergarten „Der Zauberer“  am 12. Februar, 
11:00 Uhr, in der Kirche. Wer mag, darf gerne verkleidet kom-
men. 

Nachdenkliches: „Über dir geht auf der HERR, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jesaja 60,2b 
 

Evangelische
Kirchengemeinde Eckartsweier

Kehlerstr. 23, Tel: 07854/366, 
E-Mail Adresse: pfarramt@kirche-eckartsweier.de 

Öffnungszeiten im Pfarrbüro: 
Das Pfarrbüro ist donnerstags von 09:00 bis 10:00 Uhr be-
setzt. 

Unsere nächsten Gottesdienste: 
Sonntag, 29.01.2023  
10:00 Uhr   Gottesdienst in der Kirche in Eckartsweier mit 

den Konfirmand*innen. Herr Dekan Wehrstein 
wird Ehrungen vornehmen. 

Sonntag, 05.02.2023  
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche in Sand  

Montag, 06.02.2023  
Ab 
18:00 Uhr  Straßengottesdienste in Eckartsweier 

Unsere Termine:  
Dienstag 31.01.2023 
19:30 Uhr  Kirchenchorprobe 

Mittwoch 01.02.2023 
16:30 Uhr  Konfirmandenunterricht 

Lichterfeier- und Sonntagsbegrüßung: 28.01.23; 04.02.23; 
11.02.23; 18.02.23; 04.03.23; 11.03.23 

Übrigens  
... laden wir ganz herzlich zum Gottesdienst am Sonntag 
29.01.2023 in die Kirche ein. Er wurde von den Konfis vorbe-
reitet. Menschen die sich ehrenamtlich in der Kirchengemein-
de engagiert haben und engagieren, werden darin geehrt. Bit-
te kommen Sie vorbei. Nehmen Sie Anteil an dem, was in der 
Kirchengemeinde passiert und freuen Sie sich mit den Ge-

ehrten. Die Ehrungen wird Dekan Wehrstein vornehmen. 
... gehören Sie in diesem Jahr zu den Jubelkonfirmand*innen?  
Dann sprechen Sie bitte ab, ob Sie diese Feier miteinander 
begehen wollen. Bitte melden Sie sich im Pfarramt wegen 
eines möglichen Termins. 

... war am 20.01.2023 Mitarbeiterversammlung. Wir uns 
über die Unterstützung des Kirchengemeinderates und der 
Kirchengemeinde durch die Gemeindeglieder unterhalten. Lei-
der können die Dienst nicht mehr besetzt werden. Noch nicht 
einmal mehr bezahlte Stellen werden von Gemeindegliedern 
übernommen. Das ist sehr erschreckend und zeigt die Ent-
wicklung und das Interesse. Es gibt von sich aus selten die 
Bereitschaft, für andere und die gesamte Kirchengemeinde 
etwas zu tun und zu leisten. Schade und beschämend ist es 
deshalb, wenn im Hintergrund gemeckert wird, aber nur weni-
ge bereit sind mitzuhelfen. Die Gottesdienstzeiten auf Sonn-
tagabend zu verlegen, war ein Wunsch, genauso wie einen 
Flohmarkt zu veranstalten. 

... verschieben wir die Gemeindeversammlung, die am 
29.01.2023 geplant war. 

... am Montag, 06.02.2023 feiern wir Straßengottesdienst.  
Folgende Orte sind vorgesehen: 18:00 Uhr Edel Oertel/Gun-
ther Udri, Leimengrube; 18:20 Uhr Streuobst/Goredsmatt; 
18:40 Uhr Neugasse/ Hohnhursterstr.; 19:00 Uhr Kehlerstr. 55; 
19:20 Uhr Willstätterstr. 2a; 19:40 Uhr Kehlerstr. 8. Herzliche 
Einladung!“ 

... sind Gemeindeglieder auf uns zugekommen und haben 
uns gesagt, dass ihnen sehr viel am Kirchengebäude liegt.  
Über diese Rückmeldung sind wir sehr dankbar. Wir hatten im 
KGR überlegt und so im Gemeindebrief veröffentlicht, dem 
von Herrn Kreplin beschriebenen Modell (kurz gesagt): die Kir-
che bleibt, die Pfarrstelle geht, zu folgen. Unsere Überlegung 
deckt sich mit dem, was wir als Rückmeldungen haben. 

... werden wir in der nächsten KGR Sitzung überlegen, 
welche Gottesdienste 2024 stattfinden sollen. Uns liegt ein 
Vorschlag vor, dass die Gottesdienste: Ostern, Pfingsten, Ern-
tedank, Advent und Weihnachten in der Kirche gefeiert wer-
den sollen. Bitte denken Sie hier mit und überlegen Sie, was 
für Sie wichtig ist. Teilen Sie uns Ihre Überlegungen mit oder 
machen Sie andere Vorschläge. 

... haben wir eine Zusammenstellung an Zahlen für Sie.  
2022 haben wir in beiden Kirchengemeinden an insgesamt 96 
Sonn- Feiertagen und Werktagen Gottesdienste gefeiert, au-
ßer den samstäglichen Lichterfeiern und Taufen. Wir haben 52 
Straßengottesdienste gefeiert. In der Kirchengemeinde Eck-
artsweier hatten wir 12 Bestattungen und in Sand 19. Insge-
samt wurden 23 Gottesdienste in der Kirche in Eckartsweier 
und 21 Gottesdienste in der Kirche in Sand gefeiert. Wir haben 
2 Kinder in Eckartsweier getauft. 4 Jugendliche wurden konfir-
miert. Es fand eine Trauung statt. Eine Jubelhochzeit wurde zu 
Hause gefeiert. 26 mal haben wir Straßengottesdienste in 
Eckartsweier gefeiert, 11 davon an Sonntagen und 15 an 
Werktagen. Interessant ist, dass mehr Menschen zu den Stra-
ßengottesdiensten an Wochentagen kamen und dass 2022 
mehr Menschen am Abendmahl auf der Straße teilgenommen 
haben. 
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evangelische
kirchengemeinde legelshurst

Legelshurster Str. 48, Tel. 2243, 
Mail: pfarramt@kirche-legelshurst.de 
Besuchen Sie uns doch auch im Internet unter 
www.kirche-legelshurst.de 
  
Sprechzeit von Pfr. Eisenmann
• nach Vereinbarung  
 
Öffnungszeiten des Pfarramtes 
• Dienstag und Freitag 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
 
Sonntag, 29.01.2023 - Letzter Sonntag n. Epiphanias 
19:00 Uhr  Meditativer Gottesdienst  

Montag, 30.01.2023 
14:00 Uhr  betreute Seniorengruppe der Sozialstation 

Dienstag, 31.01.2023 
16:00 Uhr  Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
20:00 Uhr  Kirchenchorprobe 

Mittwoch, 01.02.2023 
17:00 Uhr  Konfirmandenunterricht 

Donnerstag, 02.02.2023 
14:30 Uhr  Seniorennachmittag 
20:00 Uhr  Posaunenchorprobe 

Samstag, 04.02.2023 
13:30 Uhr  Jungschar der jüngeren Kinder (5 – 9 Jahre) 
14:30 Uhr  Jungschar der älteren Kinder (10 – 13 Jahre) 

Sonntag, 05.02.2023 - Septuagesimae 
10:00 Uhr   Gottesdienst zum Kanzeltausch mit Pfarrerin 

Renate Schmidt, Willstätt 
10:00 Uhr  Kindergottesdienst anders 
  
Bestattungen 
In die Ewigkeit abberufen wurde Herr Waldemar Schuh, im Al-
ter von 71 Jahren. Wir trösten die Trauernden mit dem Wort 
aus Röm 12,2: „Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, son-
dern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr 
prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene.“ 
  
Meditativer Gottesdienst am 29.01.2023, 19:00 Uhr 
Erleben Sie einen ruhigen Gottesdienst mit meditativen Lie-
dern, besinnlichen Texten und Stille in einer besonderen At-
mosphäre. Lassen Sie sich von der Legelshurster Kirche im 
Kerzenschein verzaubern. Herzliche Einladung! 
  
Vorankündigung Gottesdienst mit Kanzeltausch am 
05.02.2023, 10:00 Uhr 
Beim Kanzeltausch im südlichen Hanauerland beschäftigen 
sich die Pfarrer/innen 2023 mit Texten aus dem Hebräer-
brief. Pfarrerin Renate Schmidt beginnt in unserer Kirchenge-
meinde am Sonntag, 05.02.2023, mit einem Text aus Hebräer 
4 - „Der Vorhang“. Herzliche Einladung! 
  
Vorankündigung Kindergottesdienst anders am Sonntag, 
05.02.2023, 10:00 Uhr 
Herzlich eingeladen sind die Kinder am Sonntag, 05.02.2023 
um 10.00 Uhr zum Kindergottesdienst anders. Die Kinder 

treffen sich um 10:00 Uhr mit den Erwachsenen zusammen in 
der Kirche, gehen dann aber ins Gemeindehaus, wo sie ge-
meinsam frühstücken, eine Geschichte hören und das Thema 
mit Angeboten umsetzen. Um 12:00 Uhr wird in der Kirche ein 
Abschluss gefeiert. 
  
Wochenspruch 
„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir.“ | Jes 60,2 
  

Kath. Kirchengemeinde Hanauerland 
Herz-Jesu Kork +  
st. Michael rheinau-rheinbischofsheim

Kath. Pfarrgemeinde Herz-Jesu Kehl-Kork, Uferstr. 3
Tel.: 07851 3345, Fax: 07851 48 27 02
E-Mail: kork@kath-hanauerland.de 

Kath. Pfarrgemeinde St. Michael 
Rheinau-Rheinbischofsheim, Hauptstr. 207
Tel.: 07844 322, Fax: 07844 4508
E-Mail: honau@kath-hanauerland.de 

Freitag, 27. Januar
15:30 – 
17:30 Uhr  Gruppenstunden der Erstkommunionkinder 

2023 der Pfarrei Herz-Jesu Kork im Gemeinde-
haus „Arche“ in Kork 

Samstag, 28. Januar
18:00 Uhr Eucharistiefeier in der ev. Kirche in Willstätt 

Sonntag, 29. Januar
09:00 Uhr Eucharistiefeier in der Herz-Jesu Kirche in  Kork
10:30 Uhr  Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Michael in 

Honau
17:00 Uhr  Herzliche Einladung zum ACK Gottesdienst im 

Gemeindezentrum
  der Freien Evang. Gemeinde Kehl, Ohmstr. 7 

Dienstag, 31. Januar
09:30 Uhr Eucharistiefeier in der Herz-Jesu Kirche in Kork
19:30 Uhr  Das Gemeindeteam Honau trifft sich im Jo-

hanneshaus in  Rheinbischofsheim
20:15 Uhr  Der Kirchenchor Kork trifft sich zur Probe im Ge-

meindehaus „Arche“ in Kork 

Donnerstag, 02. Februar - Maria Lichtmess - 
10:00 – 
13:00 Uhr „Stilles Gebet“ in der Herz-Jesu Kirche in  Kork
11:00 Uhr  Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Michael in 

Honau
14:00 Uhr  Herzliche Einladung zum Treffen der Geburts-

tagsbesuchsdienst-Mitarbeiter*innen Kork im 
Gemeindehaus „Arche“ in Kork

15:30 - 
17:30 Uhr  Gruppenstunden der Erstkommunionkinder 

2023 der Pfarrei St. Michael Honau im Johannes-
haus in Rheinbischofsheim 

Freitag, 03. Februar
15:30 – 
17:30 Uhr  Gruppenstunden der Erstkommunionkinder 

2023 der Pfarrei Herz-Jesu Kork im Gemeinde-
haus „Arche“ in Kork 
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Informationen für Gottesdienste und Veranstaltungen in 
Innenräumen
Die Maskenpflicht ist aufgehoben, und dennoch sind Masken 
bei uns gerne gesehen.
Achten wir weiterhin aufeinander! 

Herzliche Einladung zum ökumenischen Narrengottes-
dienst in Willstätt
Am Samstag, dem 4. Februar 2023, findet um 18 Uhr nach 
zweijähriger Pause wieder ein bunter ökumenischer Narren-
gottesdienst in der Willstätter Kirche mit den Pfarrern Rüdiger 
Kopp und Uli Henze statt. Jung und Alt, Klein und Groß, Narr, 
Schelm, Hexe und alle anderen, die neugierig auf einen kun-
terbunten Gottesdienst sind, sind herzlich eingeladen – sehr 
gerne auch verkleidet. Der Gottesdienst wird von den Willstät-
ter Hexen mitgestaltet, der Hexensamen tanzt und Philipp 
Zink bereichert den Gottesdienst mit seiner Gitarre. Die Kol-
lekte geht an die Kehler Tafel. 

Firmung 2023
Im Juli 2023 wird in unserer Kirchengemeinde wieder das Sa-
krament der Firmung gespendet. Alle katholischen Jugend-
lichen aus den 9. Klassen und ihre Eltern haben in den vergan-
genen Tagen einen Einladungsbrief erhalten. Ältere, die noch 
nicht gefirmt sind, sich aber dafür interessieren, sind ebenfalls 
herzlich eingeladen.
Der Infoabend zur Firmvorbereitung findet am Mittwoch, den 
8. Februar 2023, um 19:00 Uhrim Gemeindehaus Arche in 
Kork statt.
Sollten Sie keinen Brief mit Informationen bekommen haben, 
dann melden Sie sich bitte im Kath. Pfarrbüro in Rheinbi-
schofsheim 
(Tel: 07844 322; E-Mail: honau@kath-hanauerland.de).
Auf die Vorbereitung und die Feier der Firmung freut sich das 
Firmteam
i. V. Martin Wetzel, Kevin Schäfer, Rüdiger Kopp 

Begegnungscafé 
Neues Angebot monatlich dienstags. 
1x im Monat, am Dienstag nach dem Gottesdienst, möchten 
wir die Möglichkeit bieten, in der Arche bei einer gemütlichen 
Tasse Kaffee zusammenzukommen um über „Gott und die 
Welt“ zu sprechen. 
In offener Atmosphäre Gedanken und Erfahrungen austau-
schen. Vielleicht auch ganz neue Menschen kennenlernen. 
Jeder Mann und jede Frau ist herzlich eingeladen unverbind-
lich vorbeizuschauen. 
Folgende Termine sind vorgesehen: 
Dienstag: 14.02.2023, 14.03.2023, 18.04.2023 
 

Vereinsnachrichten

sc sand e.V.

Hallenzauber in Willstätt: Sander Supercup 2023
Nach einer zweijährigen Pause durch Corona veranstaltet der 
SC Sand wieder eines der größten Mädchen- und Frauentur-
niere der Region. Auch in diesem Jahr haben wieder zahl-
reiche Mannschaften aus ganz Deutschland, Frankreich und 
der Schweiz zugesagt. Dabei ist die Bandbreite riesig: Von der 

Bezirksliga bis hin zur Bundesliga ist alles dabei. Dies ist auch 
ein Beweis für die gute Organisation und Qualität des Turniers.
Den Start machen in diesem Jahr die B-Juniorinnen, die beim 
„Sparkassen Hanauerland Cup“ gegeneinander antreten. Das 
B-Juniorinnen-Hallenturnier ist das Hauptturnier des diesjäh-
rigen Sander Supercups und wird an zwei Tagen mit 16 Teams 
ausgetragen. Am Samstag, 28.01.2023 von 09:00 – 16:00 Uhr 
und am Sonntag, 29.01.2023 von 09:00 – 13:00 Uhr. Es wer-
den Bundesligateams von der TSG 1899 Hoffenheim, vom 
Karlsruher SC, der SpVg Aurich, Schott Mainz und dem 1.FC 
Nürnberg erwartet. Aus der zweithöchsten Spielklasse kommt 
der Gastgeber SC Sand, Schweinfurt 05, Hegauer FV, TSV 
Münchingen und der JFV Ebsdorfergrund. Aus der Region 
kommt der Acherner JFV. Aus dem Ausland treten die Teams 
von Grashopper Club Zürich (Schweiz) und dem FC Mulhouse 
(Frankreich) an.
Prominente Unterstützung erhält der SC Sand an diesem Tur-
nierwochenende von Lokallegende und Sportmoderator Man-
fred Schäfer, der das B-Juniorinnen-Turnier des Sander Su-
percups 2023 moderieren wird.
Als Highlight konnten wir die Tanzgruppe „Dancing Teens“ des 
FSC Erlach gewinnen, die am Sonntag bei den Endspielen des 
„Sparkasse Hanauerland Cups“ der B-Juniorinnen auftreten 
wird. Seien Sie gespannt auf diesen großartigen Auftritt der 
„Dancing Teens“. Die Auftritte finden um ca. 10:20 Uhr und 
11:30 Uhr statt.
Die Mannschaften und der Veranstalter SC Sand freut sich 
über zahlreiche und lautstarke Fans und Zuschauer (gerne mit 
Trommeln und Trompeten) vor Ort. Für das leibliche Wohl sorgt 
der SC Sand. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Den ge-
nauen Spielplan und die Live Ergebnisse finden Sie unter htt-
ps://jugendfussballturniere.eu/Hallenturnier/spielplan.php
 
Die Gruppen der B-Juniorinnen
Samstag 09:00 – 16:00 Uhr Sonntag 09:00 – 12:30 Uhr
Industriepark Willstätt Gruppe: SC Sand 1, Karlsruher SC 2, 
FC Mulhouse (F), 1.FC Schweinfurt 05
Feger Bau Gruppe: 1. FC Nürnberg, TSV Schott Mainz, Gras-
shopper Club Zürich 1 (CH), Hegauer FV 
Leins Gruppe: SC Sand 2, SpVg Aurich, Grasshopper Club 
Zürich 2 (CH), TSV Münchingen
Zonta-Club Offenburg-Ortenau: TSG 1899 Hoffenheim, Karls-
ruher SC, Acherner JFV, JFV Ebsdorfergrund
Die Gruppen der Frauen
Samstag 16:40 – 23:15 Uhr
Brautsalon Lecher Gruppe: 1.FC Schweinfurt 05, Karlsruher 
SC U23, SG Köndringen, TSV Pilgerzell
Süwag Gruppe: FC 1920 Langengeisling e.V., FV Sulz, SV O 
Rieselfeld, SGM Neubulach/Schönbronn
ERNST Umformtechnik Gruppe: SC Sand, FV Muggensturm, 
FC Mulhouse (F), SV Rhenania Bottrop
 
Die Gruppen der C-Juniorinnen
Sonntag 12:45 – 20:00 Uhr
Fahrschule Heitz Gruppe: TSG 1899 Hoffenheim, SV Win-
nenden, SG Vogtsburg, FC Mulhouse (F)
TINOCO Gruppe: Hegauer FV, Südwestgirls 2, FC Wittlingen, 
SV Sinzheim
Sparkasse Hanauerland Gruppe: SC Sand, Südwestgirls 1, FV 
Germania Plittersdorf, ASV Hagsfeld
Planet.Training Gruppe: Karlsruher SC, SV Rhenania Bottrop, 
SG Mahlberg, Spvgg Kehl-Sundheim 
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tus 1913 Legelshurst e.V.

Jugendabteilung – Turnen/ Leichtathletik 
Unser Angebot der Trainingsstunden ab sofort bis zu den Os-
terferien... 
Montag: 18:00 – 19:00 Uhr Turnen ab 7 Jahren mit Kerstin 
Egeler und Kathrin Moser 
Mittwoch: 16:00 – 17:00 Uhr Turnen ab 3 bis 4 Jahren mit 
Laura Lejeune und Laura Marx 
17:00 – 18:00 Uhr Turnen ab 5 bis 6 Jahren mit Steffi Kirn und 
Yvonne Kirchwehm 
Donnerstag: 16:00 – 17:00 Uhr Eltern-Kind-Turnen ab 1-3 
Jahre mit Julia Heindl 
18:00 – 19:00 Uhr Leichtathletik ab 10 Jahre mit Christoph 
und Liv Heinicke 
Freitag: 16:00 - 17:00 Uhr Leichtathletik ab 6 bis 9 Jahren mit 
Anne Bergmann 
  

tV 08 Willstätt e.V.

Topspiel in der KT-Arena in Kehl am Sonntag um 17:00 Uhr
Die HSG Hanauerland empfängt in der Landesliga Nord als 
Tabellenführer den direkten Verfolger TuS Ottenheim. Beide 
Mannschaften trennt in der Tabelle lediglich ein Punkt. Eine 
30:22 Führung Mitte der zweiten Halbzeit verspielte die Reith-
Sieben im Hinspiel fast noch, am Ende konnte man mit 34:33 
(18:13) die Punkte doch noch ins Hanauerland mitnehmen. 
Auch in der anstehenden Begegnung will die HSG Hanauer-
land die Punkte gegen den direkten Mitkonkurrenten einfah-
ren.
Ottenheim fährt mit einer Serie von fünf gewonnenen Spielen 
im Rücken nach Kehl. Die Hausherren können dagegen eine 
saubere Heimbilanz und sieben gewonnene Spiele in Folge 
aufbieten. An Motivation dürfte es daher am Sonntag bei kei-
ner Mannschaft fehlen. 
Am vergangenen Wochenende kam die HSG Hanauerland in 
Sandweier zu einem kuriosen 28:20 Auswärtssieg. Nach einer 
13:7 Führung erfolgte ein Blackout, welcher zur zwischenzeit-
lichen 16:14 Führung der Gastgeber geführt hatte. Mit viel En-
gagement und Willen konnte die HSG dann doch noch einen 
klaren Auswärtssieg erringen. 

HSG-Frauen gewinnen das Topspiel in Friesenheim 24:23
Nach einem forschen Auftakt (2:7) konnte der TV Friesenheim 
beim 8:8 ausgleichen. Die HSG Hanauerland befreite sich mit 
dem 9:12 kurzfristig, konnte aber ein 10:12 mit in die Halbzei-
tpause nehmen. Dieser Vorsprung konnte auf 13:17 ausge-
baut werden, doch der Tabellenführer aus Friesenheim kam 
beim 19:18 zur ersten Führung im Spiel. Es spricht für die ak-
tuelle Qualität der HSG-Frauen, dass man in den letzten fünf 
Minuten der Begegnung dagegen hielt und am Ende den Sieg 
einfahren konnte. 
Am kommenden Samstag um 18:00 Uhr trifft die HSG Ha-
nauerland in der Herbert-Adam Halle auf den TuS Altenheim. 
Im Hinspiel fegten die HSG-Frauen den TuS Altenheim mit 
37:20 aus der Hanauerlandhalle. Demnach eine machbare 
Aufgabe. 

TuS Altenheim 2 gegen HSG Hanauerland 2
Bereits am Freitag um 20:30 Uhr muss die HSG-Reserve beim 
TuS Altenheim 2 antreten. Nach dem überraschend deutlichen 
27:23 Erfolg beim HTV Meißenheim 2, geht das Team von 
Christian Huck leicht favorisiert ins Spiel. Altenheim gilt zwar 

in eigener Halle als unberechenbar, doch steht man in der Ta-
belle auf Platz 9. Die HSG Hanauerland 2 machte dagegen am 
vergangenen Wochenende einen Tabellenplatz gut und befin-
det sich im oberen Mittelfeld. 

Die Spiele der HSG Hanauerland in der Übersicht: 
Freitag, 27.01.2023, Herbert-Adam-Halle Altenheim
20:30 Uhr, TuS Altenheim 2 - HSG Hanauerland 2 (Männer) 
Samstag, 28.01.2023, Stauwehrhalle Heilbronn
20:00 Uhr, TSB Heilbronn-Horkheim – TV Willstätt (Männer) 
Samstag, 28.01.2023, Herbert-Adam-Halle Altenheim
09:20 Uhr, TuS Altenheim - HSG Hanauerland (DJw)
10:50 Uhr, TuS Altenheim 2 - HSG Hanauerland 2 (EJm)
18:00 Uhr, TuS Altenheim - HSG Hanauerland (Frauen) 
Samstag, 28.01.2023, Hohberghalle Niederschopfheim
12:20 Uhr, HGW Hofweier - HSG Hanauerland (CJm) 
Sonntag, 29.01.2023, KT-Arena Kehl
11:00 Uhr, HSG Hanauerland - SG Meißenh./Nonnenw., (EJm)
12:30 Uhr, HSG Hanauerland - SG Meißenh./Nonnenw., (DJm)
14:00 Uhr, HSG Hanauerland 2 - JSG ZEGO (DJm)
15:30 Uhr, HSG Hanauerland - HSG Renchtal (BJm)
17:00 Uhr, HSG Hanauerland - TuS Ottenheim (Männer) 
Sonntag, 29.01.2023, Sporthalle Zunsweier
14:45 Uhr, SV Zunsweier 2- HSG Hanauerland 3, (Männer) 
Weitere Informationen und eventuelle kurzfristige Spielabsagen 
finden Sie auf unserer Homepage: www.hsg-hanauerland.de 

Die Frauen der HSG Hanauerland bedankten sich nach dem 
Sieg über den Tabellenführer bei den mitgereisten Fans für die 
lautstarke Unterstützung. 
Foto: Michael Wendling
 

K.K. schützenverein
Legelshurst e.V.

Der Schützenverein Legelshurst lädt alle seine Mitglieder und 
ihre Angehörigen zum traditionellen Waldspeck am 28. Januar 
2023, ab 12:00 Uhr, am Schützenhaus herzlich ein. 
Die Vorstandschaft freut sich über eine rege Teilnahme. 
  
 

Musikverein Eckartsweier e.V.

Liebe Musiker*innen, 
zukünftig findet unsere Probe immer montags um 19:30 Uhr 
statt. 
Unser nächster Termin: 
Am Samstag, 28.01.2023 Waldspeck an Sester´s Hütte ab 
14:00 Uhr 
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Bei sehr schlechtem Wetter weichen wir auf den Grillplatz 
Eckartsweier aus. 
Alle Musiker, Mitglieder, Freunde, Ehemalige und Gönner sind  
hierzu recht herzlich eingeladen. Es würde uns freuen, wenn 
ihr vorbeischaut. 
  
 

Musikverein Legelshurst e.V.

Info über Termine für Beiträge  
Der Jahresbeitrag 2023 für passive Mitglieder wird am 
03.04.2023 abgebucht.
Die Jugendbeiträge werden zu folgenden Terminen abge-
bucht:
01.03.2023 / 03.04.2023 / 02.05.2023 / 01.06.2023 / 
03.07.2023 / 01.08.2023 / 01.09.2023 / 02.10.2023 / 
02.11.2023 / 01.12.2023 / 02.01.2024 / 01.02.2024 
Die Vorstandschaft 
 

Willstätter hexen e.V.

Kartenvorverkauf für den Hexenball  
Am Schmutzigen Donnerstag, 16.02.2023, findet ab 19:31 Uhr 
der 22. Hexenball in der Hanauerlandhalle statt. Es erwarten 
euch die Live-Party-Band Tom & Andy, unsere Hexen-Kultbar, 
ein großer Sektstand und vieles mehr.
Ab sofort Karten im Vorverkauf sichern: Bäckerei Benz/Will-
stätt, Getränke BP/Legelshurst oder online: www.willstaetter-
hexen.de. Wir freuen uns auf euch! VVK 8 €, AK 10 €. Ab 18, 
Einlass nur kostümiert. 
 
Herzliche Einladung zum ökumenischen Narrengottes-
dienst in Willstätt 
Am Samstag, dem 4. Februar 2023, findet um 18 Uhr nach 
zweijähriger Pause wieder ein bunter ökumenischer Narren-
gottesdienst in der Willstätter Kirche mit den Pfarrern Rüdiger 
Kopp und Uli Henze statt. Jung und Alt, Klein und Groß, Narr, 
Schelm, Hexe und alle anderen, die neugierig auf einen kun-
terbunten Gottesdienst sind, sind herzlich eingeladen – sehr 
gerne auch verkleidet. 
 
Arbeitsdienste 
Am kommenden Samstag, 28.01.23, findet kein Arbeitsdienst 
statt. 
 
Informationen zu den Ortenauer Narrentagen in Offenburg 
Samstag, 28.01.2023

14 Uhr: Kinderumzug, die Hexenkinder laufen mit. Treffpunkt 
um 13:45 Uhr in Offenburg. Aufstellung entlang der Bahnlinie 
zwischen Lindenplatz und Gustav-Ree-Anlage. Die Kinder der 
ONB-Zünfte laufen als gemischte Gruppe. Die Erwachsenen 
Hästräger laufen am Schluss/an der Seite, um die Kinder im 
Auge haben zu können. 
Ab 16 Uhr: „Der Narresome tanzt“, Festzelt auf dem Markt-
platz („Narre-Burg“). ca. 16:35 Uhr Samen/Teenietanz (Um-
ziehmöglichkeiten im Rathaus). 
15.59 Uhr Remmi-Demmi uffm Rathus-Platz  – die großen 
Hexen tanzen (ca. 17:50 Uhr) 
18.01 Uhr Gugge-Uffmarsch un Gugge-Huffe 
19.01 Uhr Narreschwoof in de Narre-Burg und Gugge ohni 
End in de Narre-Gass‘  (Tanz Dance Generation ca. 21.20 Uhr) 

Sonntag, 29.01.2023
großer Verbandsumzug, Beginn 13:44 Uhr, Startnummer 15. 
Aufstellung Kreuzung Bauerngasse/Kesselstraße. 
Wir haben den Hexenwagen und den Samenwagen dabei und 
freuen uns auf viele Kinder, die mit dabei sind.

Wir fahren mit dem Bus (nur für diejenigen, die sich angemel-
det haben. Der Bus ist voll). Abfahrt: 11 Uhr an der HLH. Rück-
fahrt in Offenburg: 17:30 Uhr. Bitte nutzt auch die öffentlichen 
Verkehrsmittel nach Offenburg.
 
Die Willstätter Hexen sammeln Getränkespenden für die 
Wirte an den „Umzugstränken“ entlang der Umzugsstre-
cke – neue Umzugstränken gerne möglich. 
Wir sammeln wieder Getränkespenden für unsere Wirte in der 
Sandgasse entlang der Umzugsstrecke. Ungeöffnete Fla-
schen können ab sofort bei Birgit Lacker, Sandgasse 6, abge-
geben werden. Hierfür vorab vielen Dank. 
Wer entlang der Umzugsstrecke im Bereich der Sandgasse 
gerne eine neue Umzugstränke eröffnen möchte, darf sich 
gerne an uns wenden und wird dann mit Getränkespenden für 
die Umzugsbesucher und -teilnehmer versorgt. Rückfragen 
direkt an Birgit Lacker, 0171 2357953. 
  
Termine Kampagne 2023 
Sa., 28.01.2023 | Ortenauer Narrentage Offenburg, Kinderum-
zug und Zunftabend
So., 29.01.2023 | Ortenauer Narrentage Offenburg, Umzug, 
Beginn 13:30 (Startnummer 15) | Wir fahren mit dem Bus (nur 
nach vorheriger Anmeldung!). Abfahrt um 11 Uhr an der HLH. 
Rückfahrt in OG um 17:30 Uhr.

Sa., 04.02.2023 | Narrenmesse in der Willstätter Kirche, 18 Uhr
Sa., 04.02.2023 | Teufelsball Mösbacher Gassenteufel, Zunfta-
bend, Beginn 20:30 Uhr | Wir fahren mit dem Bus. Abfahrt um 
20 Uhr an der Hanauerlandhalle
So., 05.02.2023 | Reblandtreffen Durbach, Umzug, Beginn 14 
Uhr, Startnummer 11 von 75 | Wir fahren mit dem Bus. Abfahrt 
um 11 Uhr an der Hanauerlandhalle 
 

Jung & alt –
Für gegenseitige hilfe e.V.

Nachbarschaftshilfe / Häusliche Betreuung
-Unterstützung im Alltag im Rahmen des §45a SGBXI-
Wir bieten häusliche Betreuung für hilfebedürftige Menschen 
mit Demenz und Menschen mit körperlichen Einschränkungen
Wir bieten: Fahrdienst zu Ihrem gewünschten Ziel, Begleitung 
zum Arzt oder zum Einkaufen oder kaufen für Sie ein und 
übernehmen Botengänge. 

Taschengeldbörse
Jugendliche ab 14 Jahren bieten ihre Dienste an.
Sie gehen mit Ihrem Hund Gassi, übernehmen Einkaufs-
dienste, kehren die Straße, und vieles mehr. 

Veranstaltungen im Treffpunkt 
Seniorengymnastik  – mittwochs ab 14:00 Uhr
Leichte Sitzgymnastik mit Eva Wildrath 

Kreative Nadeln
Die Kreativen Nadeln treffen sich jeden Montag um 19:00 Uhr 
im Treffpunkt, Willstätt, Hauptstraße 59a.
Info unter Telefonnummer 0176 31560522 
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Gemeinsames Mittagessen im Mühlencafé
Jeden 3. Donnerstag im Monat.
Wir treffen uns um 11:00 Uhr im Mühlencafé.
Anmeldung zum Essen und für den Fahrdienst
jeweils bis Dienstag bei Bärbel Schreiber, 0176 31560522
Nächster Termin: 16.02.2023 

Kontakt:
Bärbel Schreiber 0176 31560522
oder: info@jungalt.de 
 

Bürgerverein lebendiges
Eckartsweier e. V.

Volksliedergruppe Eckartsweier 
Die Volksliedergruppe Eckartsweier trifft sich jeden letzten 
Dienstag im Monat zum gemeinsamen Singen in lockerer Run-
de. Die nächste Singstunde findet am 31. Januar 2023 um 
17:00 Uhr in der Alten Schule in der Kehler Straße 24 (gegen-
über der Kirche) in Eckartsweier statt. 
Hier die Terminübersicht für das Jahr 2023: 31.01.2023, 
28.02.2023, 28.03.2023, 25.04.2023, 30.05.2023, 27.06.2023, 
25.07.2023, August kein Treffen, 26.09.2023, 31.10.2023, 
28.11.2023, Dezember kein Treffen. 
Es grüßen Angelika und Heinz. 
  

LandFrauen Willstätt

Winterwanderung mit Flammenkuchenessen am Freitag 
3. Februar 2023 
Das Wandern ist (nicht nur) des Müllers Lust... 
Auch wir LandFrauen haben uns nach den Feiertagen und Fe-
rien bestimmt viel zu erzählen und wandern zu diesem Zweck 
gemeinsam nach Eckartsweier in die Linde.  
Treffpunkt:  18:00 Uhr am Winkelplatz/ Schulstraße zum ge-
meinsamen Start 
Auch über Nicht-Wanderer freuen wir uns ab ca. 19:00 Uhr. In 
der Linde gibt es dann Flammkuchen satt für alle, egal ob zu 
Fuß oder mit dem Auto angereist.  
Anmeldungen: ab sofort bei Simone Anselm 0176 24387404  
Sonstiges: Bitte Taschenlampen nicht vergessen! 
Wir freuen uns auf euch und auch über Anmeldungen neuer 
Gäste. 
 

LandFrauen sand

Närrischer Bunter Nachmittag 
Fasnachtsbändele zieren die Ortschaften und die Narren tref-
fen sich zu tollen Umzügen. Zeit für unseren närrischen bunten 
Nachmittag. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verkleidet kom-
men. Über einen kleinen Programmbeitrag würden wir uns 
auch freuen. 
Eingeladen sind all unsere Mitglieder und auch Nichtmit-
glieder, die gerne einige „närrische“ Stunden in Gesellschaft 
verbringen wollen. 
Wann: Mittwoch, 15.02.2023, ab 14:30 Uhr 
Wo: Landfrauenraum in der Sander Halle 
Zwecks Planung bitten wir um Anmeldung bis 13.02.2023 bei 
Marianne Rieber, Tel.: 07852 7114; ebenso, wenn jemand zu 
Hause abgeholt werden möchte. 

Bitte folgende Termine für weitere Kurse vormerken: 
Wohlfühlyoga mit Brigitte Rauch: 08.03.-29.03.2023, 19:00 
Uhr (4 Mal) 
Erste Hilfe Fresh-up Kurs: 11.03.2023 vormittags 
Makrameekurs mit Nathalie: 24.03.2022, 16:00 Uhr 
 

DrK ortsverein Legelshurst e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir laden Sie recht herzlich zu unserer Mitgliederversammlung 
für das Berichtsjahr 2022 ein. Die Mitgliederversammlung fin-
det statt am: 
Freitag, 10. Februar 2023 um 19.30 Uhr
im Rathaus (1. OG Bürgersaal) in Legelshurst,
Legelshurster Straße 50, 77731 Willstätt-Legelshurst 
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsberichte des Jahres 2022

1. des Ortsvorsitzenden
2. der Bereitschaft
3. der Sozialarbeit
4. des Jugendrotkreuzes

4. Bericht der Schatzmeisterin
5. Entlastung des Ortsvorstands
6. Ehrungen
 
Ich würde mich freuen, wenn ich Sie bei unserer Mitgliederver-
sammlung begrüßen darf. 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Aßmus 
Ortsvorsitzender 
 

Angel- und Gewässerschutzverein
Eckartsweier e.V.

Liebe Anglerkollegen, 
am Samstag, 28.01.2023, findet unser nächster Gewässer-
dienst statt.  
Treffpunkt ist um 08:30 Uhr am Gewässerhaus. Über eure Mit-
hilfe freuen wir uns sehr. 
Die Gewässerwarte 
 

soNstIGE VErEINE  
UND GrUPPIErUNGEN

Tierheim Kehl 
Fundtier der Woche: 
Nuri
Geboren: Unbekannt
Rasse: EKH
Artgenossen: Ja
Haltung: Freigang
Kinder: ältere, ruhige Kinder
Sonstiges: Nuri lebt im Tierheim, im Katzenhaus mit mehreren 
Katzen zusammen. Das klappt sehr gut. Sie schmust gerne 
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und lässt sich ab und zu auf das Spielen mit den Menschen 
ein. Für sie wünscht sich das Tierheim ein Zuhause mit Frei-
gang und ruhigen Menschen die die Gesellschaft einer ent-
spannten Katze genießen würden. 

Foto: Waldemar Besel

Kontaktieren Sie uns unter: Tel. 07851 1755
E-Mail: info@kehler-tierheim.de
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag
14:00 – 16:00 Uhr (bitte mit Termin)

Stellenausschreibung  
Wir suchen Sie! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde Willstätt im Ortenaukreis (10.000 Einwohner) sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt   
 

Reinigungskräfte (m/w/d) 
 

für mehrere Bereiche mit unterschiedlichem 
Beschäftigungsumfang 

(zwischen 5,5 Stunden und 16,5 Stunden). 
 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und interessanten 
Arbeitsplatz sowie eine leistungsgerechte Vergütung nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Natürlich erhalten 
Sie die attraktiven Zusatzleistungen wie die betriebliche Alters-
versorgung und eine Jahressonderzahlung. 
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
online über www.willstaett.de bis 
spätestens zum 12.02.2023. 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Anja Kohler, Sachgebiets-
leiterin der Bauverwaltung, Tel.07852/43-520 gerne zur Ver-
fügung und bei Fragen zur Bewerbung Margrit Muley, Sach-
gebietsleiterin Personal, Tel. 07852/43-320. 

Impressum:
Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Willstätt
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Willstätt,
Am Mühlplatz 1, 77731 Willstätt
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Bürgermeister Christian Huber o.V.i.A.
Druck und Verlag: ANB Reiff Verlagsgesellschaft & Cie
GmbH, Marlener Str. 9, 77656 Offenburg

redaktionsschluss: Dienstag, 14:00 Uhr
redaktionelle Beiträge: ANB Online Redaktionssystem
(www.dtp-media.de) oder mitteilungsblatt@willstaett.de.

Anzeigenschluss: Dienstag, 16:00 Uhr
Private Anzeigen: ANB Reiff Verlag, Tel.: 0781 504-1455,
Fax: 0781 504-1469, E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de
Gewerbliche Anzeigen und Beilagen: Silke Wickert,
Tel.: 0781 504-1452, Fax: 0781 504-1469,
E-Mail: silke.wickert@reiff.de.

Aboservice: Tel.: 0781/504-5566,
E-Mail: anb.leserservice@reiff.de
Zustellprobleme: Tel.: 0781/504-5566,
E-Mail: anb.zustellung@reiff.deAnzeigen der Gemeinde

Sandgasse 1 · 77731 Willstätt

Samstag 28.1.2023 von
10.00 Uhr – 15.00 Uhr findet

ein Verkauf von
unserem Inventar statt.

Jeder Interessierte ist willkommen.
Von Geschirr, Besteck und

Dekoartikel können sie alles
erwerben.

Baugrundstück in OG-Windschläg
370 m2, EFH, ruhige sonnige Lage Preis: 199.900,- Euro.

Telefon 01 52 / 33 65 81 15

Privat
Anzeigen
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Margitta Rohr
Bierkellerstr. 21

77694 Kehl

Tel. 07851/8866098
Fax 07851/8866099

www.bauhaus.info

Max-Planck-Str. 2, 77656 Offenburg

4995,-
Treppenlift ab

BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Süd,
Sitz: Basler Str. 98, 79115 Freiburg

• Grundpflege

• Behandlungspflege

• hauswirtschaftliche
Versorgung

Hausnotruf

• Pflegeberatung

• Pflegeeinsatz nach
§ 37 Abs. 3 SGB XI

• Verhinderungspflege

• individuelle Wunschleistungen

Abrechnung mit allen Kassen.

Ihr Pflegedienst in Willstätt

Am Giesen 17, Karin Blome-Peppmüller, Marc Peppmüller und Team.

07852/936117

Wir pflegen gerne gut!

AKAPAKAP Ambulante Kranken-
& AltenPflege

Die
Alternative

zum
Pflegeheim

Rundum-Betreuung im eigenen Zuhause
durch liebevolle polnische Pflegekräfte.

• 07805 – 48 900 37

Unverbindliches Angebot:
www.pflegehelden.de/anfrage

Gastfamilie statt Pflegeheim

W
er
de
n
Si
e
Ga
st
fa
m
ili
e!

Herbstzeit gGmbH
Tel. 0781-127865100 · www.herbstzeit-bwf.de

Werden Sie Gastfamilie!
Wir unterstützen Sie fachlich und finanziell

Einzugsgebiete: Ortenaukreis, Landkreis Emmendingen

➤ Wenn Sie Zeit und ein freies Zimmer haben
➤ Wenn Sie gerne einen älteren Menschen

bei sich zu Hause, auf Dauer oder
vorrübergehend, aufnehmen wollen

➤ Wenn Sie Erfahrung in der Pflege haben
oder diese machen möchten

Hörakustik
Meisterbetrieb

Lichtenau •Rastatt •Gaggenau •Bühl •Sinzheim

Ihr Weg zum guten
Hören.

Jung Hörsysteme GmbH

Kehl · Schulstraße 36A
Telefon (0 78 51) 8 98 64 26
Achern · Hauptstraße 70
Telefon (0 78 41) 46 06
Oberkirch · AmMarktplatz 3
Telefon (0 78 02) 17 11

Testen Sie Hörsysteme
aller Preisklassen –
selbstverständlich
kostenlos und
unverbindlich! Hörtest & Beratung

Testphase & Feinanpassung
Anpassung

Abschluss



Wir suchen dich!

Anmeldung und weitere Infos: redaktion@miba.tv

Zudem gibt es für alle, diemehr als 5 Beiträge einreichen,
einen Brauereirundgangmit anschließender Verköstigung.

Du gehst zu den Fasnachtsveranstaltungen in der Region?
Dann beweis es uns!

Präsentiert von

Fasnachts

Halte die besten
Szenen fest

Sende uns
dein Video

Kassiere deine
Belohnung

Wir suchen dich!

ein 4er Riegel s’Narrenfläschle

Werde Fasnachtsreporter und
erhalte pro veröffentlichtem Video

Aus der Ortenau – für die Ortenau | Natürlich.Frisch.Heimat.

Tagesseminar mit Dietmar Kr ieger

Samstag, 04. Februar 2023
Schönsta�-ZentrumMarienfried, Oberkirch/Baden

End-lich leben
Liebe das Leben,

und bedenke den Tod!

Informationen & Anmeldung bei
Tel. 0781 948 52 45 / E-Mail: info@lebenswege.org

Karola‘s Imbiss –Wochenkarte
Täglich wechselnde Tagesessenmit Salat und Dessert 9,50 Euro

Mo. Rahmgeschnetzeltes mit Karotten
Di. Panierte Schnitzel mit Nudeln
Mi. Spaghetti Bolognese
Do. Sauerbraten mit Nudeln
Fr. Makkaroni mit Schinken-Sahnesoße
Sa. geschlossen

AUF IHREN BESUCH FREUT SICH KAROLA‘S IMBISS-TEAM
Industriegebiet 1 · Willstätt-Sand · Tel. 0157/ 85 51 67 45

Bei Bringdienst bis
10.30 Uhr anrufen.

Tipps

Veranstaltungs

Gastronomie

Zur Verstärkung unseres Teams

suchen wir eineVollzeitkraft
für unsere Spielothek in Kehl-Marlen.

Telefon 07 61 / 4 56 26 12 94
oder bewerbung@pratsch.biz

Ab sofort gesucht!

Zusteller (m/w/d) für Nachrichtenblätter
in Ihrem Wohnort

Zustellung am Freitag bis 17 Uhr

E-Mail: logistik-job@reiff.de
Tel. oder WhatsApp: 01 72 / 74 12 118

Stellenmarkt

Kostengünstige
Kleinanzeigen

für private Anbieter

Kontakt unter

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de

Kostenlose Gestaltung
Ihrer Anzeigen inklusive

Gerne gestalten unsere Grafiker bei Buchung der
Amtlichen Nachrichtenblätter Ihre individuelle Anzeige!

…wenn eltern Krebs haben

www.cccf-tigerherz.de
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– Behagliches Wohnen

Fo
to

:
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
/m

ax
bl

en
de

r
3

d

Alte Zollstraße 24 · Kehl · ✆ 0 78 51 / 7 21 65
www.maler-degen.de

Moderne Anstriche, Lackierungen, Schriften, Tapezierarbeiten,
Wärmedämmung, Fassaden und Gerüstbau

Wir wünschen Ihnen ein

schönes Wochenende!

Ihre Karriere in der Diakonie Kork

Erzieherin für den Kindergarten (Ü3)
(w/m/d) unbefristet / Kennziffer: 500-23-P

www.diakonie-kork.de

Kita Regenbogen, Kork

zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Vollzeit

TVÖD Bund & kirchl. Arbeitsrecht
Ev. Landeskirche Baden

Diakonie Kork Personalabteilung
Landstraße 1 • 77694 Kehl
Telefon (07851) 84-1221
WhatsApp 0176 18 41 18 50
bewerbung@diakonie-kork.de

Ihre Karriere in der Diakonie Kork

www.diakonie-kork.de

Fachkraft für das Zentrale
Behandlungsmanagement

(w/m/d) unbefristet / Kennziffer: 200-154-P

Fachkraft Ambulant BetreutesWohnen
(w/m/d) unbefristet / Kennziffer: 700-27-P

Mietverwalterin
(w/m/d) unbefristet / Kennziffer: 100-80-P

in Teilzeit

TVÖD Bund & kirchl. Arbeitsrecht
Ev. Landeskirche Baden

Diakonie Kork Personalabteilung
Landstraße 1 • 77694 Kehl
Telefon (07851) 84-1221
WhatsApp 0176 18 41 18 50
bewerbung@diakonie-kork.de

Stellenmarkt



WIR BIETEN IHNEN

eine interessante Aufgabe bei geregelten Ar-
beitszeiten in einem gut funktionierenden Team
mit guter Arbeitsatmosphäre in einer land-
schaftlich äußerst attraktiven Region
das interessante Umfeld eines
Medienhauses

IHR PROFIL

Organisationstalent, Kooperationsbereitschaft,
Führungsqualität
selbstständige, strukturierte Arbeitsweise,
Kostenbewusstsein
EDV-Kenntnisse in Microsoft Office und
Zeichenprogrammen
Voraussetzung: Führerschein Klasse B

IHRE AUFGABEN
Organisation des technischen Teams
Dokumentation von baulichen Änderungen
Sicherstellung der Funktions- und Betriebs-
sicherheit der technischen und baulichen
Anlagen und Einrichtungen
Steuerung und Überwachung von
Fremdfirmen
Erstellung von technischen
Ausschreibungsunterlagen
Überwachung der Einhaltung
von Sicherheits- und Unfallverhütungs-
vorschriften und Brandschutz
Unterstützung und Beratung bei der
Planung, Umsetzung von Umbauarbeiten und
in Fragen der Betriebstechnik
Gebäudeinstandhaltung und Beteiligung
bei Bauvorhaben
Handwerkliche Mitarbeit bei eigenen Projekten

WIR SUCHEN SIE

TEAMLEITER TECHNIK FÜR DEN
BEREICH IMMOBILIEN (M/W/D)
für eine langfristige Zusammenarbeit.
Es erwartet Sie eine Festanstellung bei der Reiff Immobilien GmbH & Co. KG

INTERESSIERT?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu mit Angabe

Ihres Einstiegstermins unter karriere.reiff.de oder an:

reiff immobilien gmbh & co. kg | Personalabteilung | Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg

Stellenmarkt



Handwerk

Ihre Ansprechpartner für Anzeigenaufträge:

Silke Wickert: 0781/5041452 0781/5041469 silke.wickert@reiff.de

Dienstleistung
&

im Hanauerland

Jede Woche aktuell

Informationen aus Vereinen,
Kirchen, Handel und Gewerbe.

Handwerk
Dienstleistung

&
im Hanauerland

In der Schweng 6 · 77731 Willstätt-Sand
Tel. 07852/934947 · Fax 07852/935831

www.holzbau-birkmann.de

77731 Willstätt • Kinzigstrasse 14
Tel. 07852/9354177 • info@gipser-ganz.de

www.gipser-ganz.de WWW.EBNER-LANDTECHNIK.DE

WILLSTÄTT-
LEGELSHURST

Holzbau – Zimmerei – Innenausbau
Treppenbau – Altbausanierungen

Wendling - BauW u

77731 Willstätt-Sand
Tel. 07852 2616

info@holzbau-bau.de

Hauptstraße 51 · 77731 Willstätt
Tel. 0 78 52 / 99 93 73 · Fax 0 78 52 / 99 93 75
ganz-elektrotechnik@t-online.de

Klaus Golderer
Fliesen-/Platten-
Mosaiklegermeister
Schulstraße 4
77731 Willstätt
Telefon 07852/5267 · Telefax 07852/934674
Mobil 0160/91602972

Fon 0 78 52 / 93 49 84 · Fax 0 78 52 / 93 49 86

info@knaebel-automobile.de

Sander Straße 3
77731 Willstätt-Sand

Reparaturserv
ice

aller Marken!

Eckartsweierer Str. 10
77694 Kehl-Marlen

www.bittiger-gmbh.de

UNSER SORTIMENT:
• Trekkingfahrräder • Trekkingcross
• Mountainbikes • E-Bikes
• Kinderfahrräder

Installationsgeschäft, Photovoltaik
Elektrohausgeräte, Satelliten-Anlagen,

Wärmepumpen

77731 Willstätt · Hauptstraße 93

Ronny Vogt
Tannenstraße 21
77731Willstätt

Tel.: 07854/9898369

www.vogt-kfztechnik.de
info@vogt-kfztechnik.de

Schreinerei und Fensterbau

Qualität seit über
60 Jahren

Hauptstraße 103 - 77731 Willstätt
Tel. 0 78 52/2326 - Fax 0 78 52/5073 - schreinerei-heckmann@gmx.de

Waldhofstraße 8 · 77731 Willstätt-Hesselhurst · Tel.: 07852-4889838
ams-montagen@t-online.de · www.ams-montage.de

Inh. Christoph Meinhardt
Jürgen Rapp e.K.

Bolzhurststraße 6 · 77731 Willstätt-Legelshurst
Tel. 07852 /7037 · info@rapp-kfz.de

Reparatur
aller

Autofabrikate

Carl-Benz-Str. 17 · 77731 Willstätt
TeTeT l.: 07852/937099 · Mobil: 0176/22635301

info@marzloff.de · www.marzloff.de

> Hausmeisterservice
> Gartenpflege
> Grundstücksreinigung
> Kleinreparaturen

Tel. 07852 / 9357164 • 0174 / 7626754 info@ls-hms.de
Hanauer Str. 41 • 77731 Willstätt



Inh. Martin Erhardt
Carl-Benz-Straße 5
77731 Willstätt
Telefon 07852/2235
www.automeister-hilzinger.de

Ihr AUTOMEISTER Hilzinger in Willstätt!

Inspektion • Reparatur • Räderhotel

MSD Bedachungen
Inh. Michael Schneider
Dachdecker

Hornisgrindestr. 22g
77731 Willstätt

Tel. 07852/937527
Email: msd-bedachungen@t-online.de



TISCHLERMEISTER M/W/D
ALS KONSTRUKTEUR GESUCHT

W E R W I R S I N D
Mit 100 Mitarbeitern planen, konstruieren und fertigen wir in eigener Produktion
einzigartige Projekte aus dem gehobenen Innen- und Ladenausbau in ganz Europa.

J O I N O U R T E A M

W I R S U C H E N
Schlosser m/w/d
Schreiner m/w/d
Schreiner-Monteur m/w/d
Tischlermeister als Konstrukteur m/w/d

W I R B I L D E N A U S
Holzmechaniker m/w/d
Industriekaufmann m/w/d
Bachelor of Engineering (DH)
Fachrichtung Holz m/w/d

HELIA Ladenbau GmbH In der Au 8 77704 Oberkirch-Nußbach

Weitere Infos auf www.helia.gmbh

Holz. Ganz in seinem Element

Schlägt dein Herz auch für Holz?

Wir suchen dich als 
CNC-Maschinenführer (m/w/d)

Wir bieten dir:
- Moderne Hundegger Maschinen
- Monatlicher Tankgutschein (40€)
- Bezahlte Fort-/Weiterbildungsmöglichkeiten
- Job-Rad
- Überdurchschnittliches Gehalt
- Ergonomische Arbeitsplätze

Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb 
dich jetzt unter: www.sbselemente.de

77948 Friesenheim
Mail: info@sbselemente.de
Tel.: +49 7821 588 20 – 0

Stellenmarkt



TAPETENWECHSEL ?
Wir suchen Verstärkung (m/w/d)

Lukrative Beschäftigung in modernem Handwerksbetrieb
bei Bedarf auch mit flexiblen Arbeitszeiten,

z.B. 4-Tage-Woche o.Ä.

Stellenmarkt

• Bestattungen jeder Art
• Vorsorge zu Lebzeiten
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Absicherung der Bestattungskosten
durch die Treuhand

info@bestattungshaus-geiger.de
www.bestattungshaus-geiger.de

24 h erreichbar

Telefon 07852 93 63 927
Willstätt ∙ Sandgasse 22

IHR BESTATTER VOR ORT

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

DachbegrünungDachbegrünung  Eternit-Abbruch-Eternit-Abbruch-SanierungSanierung
SchornsteinsanierungSchornsteinsanierung  TTerrerrTTerrTT assensanierungassensanierung

FlachdachabdichtungFlachdachabdichtung  SteildächerSteildächer
FFassadenverkleidungassadenverkleidung  GarGaragendachabdichtungagendachabdichtung

HornisgrindestrHornisgrindestraßeaße 3,3, 7777878711 ReRenchennchen
TTel.:el.: 07843/07843/ 995995 1212 23,23, FFax:ax: 070784843/83/84949 8686 2020

Mobil:Mobil: 01760176 4242 550550 717177
wwwwww.rejsek.de.rejsek.de

Anzeigenschluss
nicht verpassen!

Annahme-
schluss für
Anzeigen
ist jeweils

schluss für Dienstag

16 Uhr

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit

Wählen Sie eins von fünf möglichen Patenprojekten aus und erteilen Sie uns ein
Lastschriftmandat für Ihre regelmäßige Spende. Mit Ihrer Unterstützung sorgen
wir für langfristige Verbesserungen für Menschen in Not.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten

030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de

100 % nachhaltig.
Jetzt Pate werden und langfristig helfen.

Informieren Sie Ihr Umfeld über
wichtige Ereignisse.

Nutzen Sie unsere preisgünstigen
Familienanzeigen.

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de



Die wahre Schule ist das Leben - Band 2
Buch und kostenloses Buchverzeichnis unter:

www.gabriele-verlag.com • Telefon: 0 93 91 - 50 41 35

Ihr Bestattungshaus in

Kehl und Willstätt

Schutterstr. 9
77731 Willstätt
Tel. (0 78 54) 9891267

· Individuelle Beratung im Trauerfall
· Bestattungen jeder Art
· Bestattungsvorsorge
· Überführungen im In- und Ausland

IhIhrhrh BeBesese tsts
KeKeK hehe lhlh

24 Stunden, auch an Sonn- und Feiertagen
www.bestattungshaus-finger.de

Pat rik BlankPatatat ratatat ratatat iatatat rat iat iatat iatat ratat iatat rat k BBBlaalaanankk

Kehl
Tel. 0 78 51/88 56 79
www.ambulante-pflege-brossmer.de

Unsere Leistungen:

Grundpflege
Behandlungspflege
Hauswirtschaftliche
Dienste
Essen auf Rädern
Hausnotruf
Schulung und Beratung
Pflegeberatung
Verhinderungspflege
Individuelle
Wunschleistungen

Ihr Pflegedienst in der Ortenau

• Brot, Wurst, Käse & Eier
• Nudeln, Gewürze, Essige & Öle

• Fruchtaufstriche & Honig
• Obst & Gemüse der Saison
• Wein, Liköre & Schnäpse
• Nette Geschenkideen

Hofladen
Freitag 17.00-19.30 Uhr
Samstag 8.00-13.00 Uhr

SB Häusle täglich von 10-20 Uhr geöffnet

T & T S‘Hoflädele
Legelshurster Straße 31

77731 Legelshurst
TEL. 07852/2749

Von Rosenmontag, 20.02. bis
Samstag, 25.02. haben wir Urlaub.

Angebot
vom 30.01. – 04.02.2023

Willstätt
Hauptstraße 42
Tel. 0 78 52 /22 50

partyservice

www.schwanenmetzgerei.de

Hackfleisch gemischt
Rind und Schwein 1 kg € 9,40

Cordon bleu
vom Schweinerücken 100 g € 1,39

Kalbsbratwurst 100 g € 1,29

Bierschinken 100 g € 1,39

Alles für Ihren
Kobold-Staubsauger

Original-Filtertüten, Kobosan, Ersatzteile und Zubehör
INFO über aktuelle Angebote und Testgeräte!

Nutzen Sie den kostenlosen, jährlichen Kundenservice
Rufen Sie mich an:

Norbert Widler 07841/6673892

Gruppen-, Ausflugs-
und Transferfahrten

Busse bis 40 Personen

Krankentransporte
Bestrahlungs- und

Dialysefahrten

• Baumfällarbeiten/-schneidearbeiten
• Kranfällungen • Kranarbeiten
• Heckenschnitt • Rodungsarbeiten

Mobil: 0160 93893344
www.forst-schmider.de

Förderverein für krebskranke Kinder
e.V. Freiburg im Breisgau

Mathildenstr. 3 | 79106 Freiburg
Tel. 0761 / 275242 | info@helfen-hilft.de

Diese Anzeige wird nicht durch Spendenmittel finanziert, sondern erscheint
durch freundliche Unterstützung des Verlages.

www.helfen-hilft.de
www.facebook.com/HelfenHilftFreiburg/ www.instagram.com/helfenhilft/

HILFE, DIE HIER WIRKLICH ANKOMMT!

Vorstand, Beirat und Kuratorium
arbeiten absolut ehrenamtlich!

„Für die liebevolle Auf-

nahme und einfühlsame Betreuung

im Elternhaus bedanken wir uns herzlich.

Es war schön zu wissen, dass wir mit unseren

großen und kleinen Problemen vom Sozialdienst

und Belegungsdienst aufgefangen wurden und

jeder stets ein offenes Ohr für unsere Belange

hatte. Die fünf Monate unseres Aufent-

halts hier in Freiburg werden uns immer

unvergessen bleiben.“

Familie R.

Unsere Spendenkonten:
• Sparkasse Offenburg/Ortenau

DE61 6645 0050 0006 0848 42
SOLADES1OFG

• Volksbank eG – die Gestalterbank
DE43 6649 0000 0050 5588 00
GENODE61OG1

• Volksbank Lahr
DE30 6829 0000 0001 3508 03
GENODE61LAH

…wenn eltern Krebss haben

www.cccf-tigerherz.de

Aus der Heimat, für
die Heimat.


